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von FLuglinien- und Charterverkehrskon
zessionen (434jJ) 

Pr o b s t, Ho rn, Wei k h a r t  u. G. an den Anfragebeantwortungen 
• Bundesminister für Finanzen, betreffend Eingelangt sind die Antworten 

das Schadenersatzbegehren des Kaufmannes' des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 
Berthold Schreiber gegen die Republik der Abg. Dr. G r e d l e r  u. G. (376/A. B. zu 
Österreich (435jJ) 397jJ) 

Pr o b s t, Eib e g g e r, S t r a s ser, Pr e ußler, des Bundesministers für Handel und Wieder-
Ze c h tl u. G. an den Bundeskanzler, aufbau auf die Anfrage der Abg. Dipl.-Ing. 
betreffend die ungünstige finanzielle Stellung Dr. Scheuch u. G. (377jA. B. zu 381jJ) 
der Berufsoffiziere des Bundesheeres (436jJ) des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 

Her z eie, Aßman n  u. G. an den Bundes- der Abg. M a c hunze u. G. (378/A. B. zu 
minister für Verkehr und verstaatlichte 404/J) 
Betriebe, betreffend Rechtsverhältnisse <les des Bundesministers für Finanzen auf die An-
Österreichischen Rundfunks (437jJ) frage der Abg. Ka ndu tsch u. G. (379jA. B. 

He rz eie, Stendebaeh, Dr. Pf e i f e r  u. G. zu 405/J) 
an die Bundesregierung, betreffend eine des Bundesministers für Unterricht auf die An-
Reform des Disziplinarverfahrens nach der frage der Abg. Dr. Pf e i f er u. G. (380/A. B. 
Dienstpragmatik (438/J) zu 403/J) 

Her z eie, Dr. Pfeifer u. G. an den Bundes- des Bundesministers für Verkehr und verstaat-
minister für Verkehr und verstaatlichte lichte Betriebe auf die Anfrage der Abg. 
Betriebe, betreffend die Schaffung eines Po l c a r  u. G. (381/A. B. zu 412jJ) 
Blmdeselektrizitätsgesetzes (439jJ) des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 

Dr. Pf e i fer, S te n d e b a ch, Eb e n b i c h l e r, der Abg. Wei nma ye r  u. G. (382jA. B. zu 
G r e d l e r, He r z eie u. G. an die Bundes- 400jJ) 
regierung, betreffend die Gewährung von des Bundesministers für Finanzen auf die An. Ruhegenüssen an die nach dem Militärabbau- frage der Abg. Dipl.-Ing. Dr. S c h e u c h  u. G. gesetz von 1920 abgefertigten Berufsmilitär- (383jA. B. zu 396jJ) personen der k. u. k. bewaffneten Macht 
(440jJ) des Bundesministers für Verkehr und verstaat-

Kan d u t s c h, Dr. R e i ma n n  u. G. an den lichte Betriebe auf die Anfrage der Abg. 
Bundesminister für Justiz, betreffend die Po lcar  u. G. (384/A. B. zu 413jJ) 
Kündiglmgen bei der Linzer Wohnungs-AG. des Bundesministers flir Unterricht auf die An· 
im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz, frage der Abg. Dr. Z e c h n e r  u. G. (385/A. B 
betreffend die Mietzinsbildung in nicht dem zu 390/J) 
Mietengesetz unterliegenden Räumen, BGBI. des Bundesministers für Handel und Wieder-
Nr. 132/54 (441jJ) aufbau auf die Anfrage der Abg.Fa g e t h  u.G. 

Kan d u t s c h, Dr. Kraus u. G. an den Bundes- (386jA. B. zu 407/J) 
kanzler, betreffend dieösterreichische Bundes- des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abg. 
hymne (442jJ) Dr. G r e dler u. G. (387jA. B. zu 375jJ) 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 

Vo r s i t z e n de: PräsidentDr. Hurdes, Zweiter 
Präsident Böbm. 

Präsident : Die Sitzung ist eröffnet. 

Die stenographischen Pr otokol le der 
86. Sitzung vom 14. Dezember 1955, der 

87. Sitzung vom 15. Dezember 1955 un d der 
88. Sitzung vom 16. Dezember 1955 sind in der 
Kanzlei aufgelegen, unbeanständet geblieben 
und daher g en e h m i g t. 

Kr a n k gemeldet ist der Abg. Walla. 
En t s c h  u l  d igt  haben sich die Abgeordneten 

Cerny, Dipl.-In g. Dr. Lechner, Strom mer, 
Maria Kren, Horr urid Holoubek. 
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Die eingelangten A n t r ä g e  habe ich wie, Bundesgesetz über die Bezüge der Bundes-
folgt z u g e w i e s e n: beamten (Gehaltsgesetz 1956) (737 d. B.); 

. Antrag 197/A der Abg. Wimberger, Bundesgesetz, mit dem die Eisenbahn-Ver-
DengIer und Genossen, betreffend Schaffung kehrsordnung abgeändert wird (738 d. B.); 
eines Bundesgesetzes über Änderungen auf Übereinkommen über die Gründung einer 
dem Gebiete der Kriegsopferversorgung, dem Internationalen Organisation für das gesetz-
Ausschuß für soziale Verwaltung; liehe Meßwesen (Eichwesen) (739 d. B.); 

Antrag 198/A der Abg. Proksch und Bundesgesetz über die Bezüge der Mitglieder 
Genossen, betreffend einen Gesetzentwurf, des Nationalrates und des Bundesrates, be
durch den die Pensionsversieherung der selb- stimmter oberster Organe der Vollziehung und 
ständig Erwerbstätigen eingeführt werden soll, des Präsidenten des Rechnungshofes (740 d. B.) ; 
dem Ausschuß für soziale Verwaltung; Bundesgesetz, mit dem das Verfassungs-

Antrag 199jA der Abg. Dr. Pitter- gerichtshofgesetz 1953, BGBL Nr. 85, neuerlich 
mann und Genossen, betreffend Beitritt Öster- ergänzt wird (7iU d. B.); 
reichs als Vollmitglied zum Europarat, dem Bundesgesetz, womit das Allgemeine Grund
Ausschuß für die Beratung europäischer buchsgesetz 1955 abgeändert wird (742 d. B.); 
Fragen. 

Wird gegen diese Zuweisungen ein Einwand Bundesgesetz über die Abänderung des 

erhoben � - Dies ist nicht der Fall. Arbeitslosenversicherungsgesetzes (8. Arbeits-

Seit der letzten Sitzung des Nationalrates losenversicherungsgesetz-Novelle) (743 d. B.); 

am 18. Jänner 1956 sind 12 A nfrag e b e a n t- Bundesgesetz, womit das Gehaltsüberlei
wo r t u n g e n  eingelangt, nämlich der Anfragen tungsgesetz geändert wird (Gehaltsüberlei

Nr. 397, 381, 404, 405, 403, 412,  400, 396, 413,  tungsgesetz-Novelle 1956) (744 d. B.); 

390, 407 und 375. Mit Rücksicht auf die große Bundesgesetz, womit das Landeslehrer-Ge
Zahl nehme ich von einer Verlesung der ein- haltsüberleitungsgesetz, BGBL Nr. 188/1949, 
zeInen Anfragetitel Abstand. Sämtliche An- in der Fassung der Novelle BGBL Nr. 177/1951, 
fragebeantwortungen sind den Anfragestellern abgeändert und ergänzt wird (2. Novelle zum 
bereits z u g  e mit  t e l  t worden. In der Kanzlei Landeslehrer-Gehaltsü berleitungsgesetz) (745 
liegt ein Verzeichnis der beantworteten An- d. B.). 
fragen auf, woraus Näheres ersehen werden Das Bundesministerium für Finanzen hat 
kann. einen Bericht, betreffend Verfügung über be-

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abg. wegliches Bundesvermögen im Zeitabschnitt 

Grubhofer, um die Verlesung des E i n l a u f e s. l. Juli 'bis 31. Dezember 1955, vorgelegt. 
Ferner hat das Bundesministerium für 

Schriftführer Grubhofer: Finanzen einen Bericht gemäß Ziffer 5 des 
"An Herrn Präsidenten des Nationalrates, 

Wien. 
Ich beehre mich die Mitteilung zu machen, 

daß der Herr Bundespräsident mit Ent
schließung vom 23. Jänner 1956 über meinen 

. Vorschlag gemäß Artikel 70 Abs. 1 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
den Abgeordneten zum Nationalrat Anton 
Proksch zum Bundesminister für soziale Ver
waltung ernannt hat. 

Julius Raab" 

Präsident: Dient zur Kenntnis. 

Ich ersuche den Herrn Schriftführer um die 
weitere Verlesung des Einlaufes. 

Schriftführer Grubhofer: V ()n der Bundes
regierung sind folgende V o r  l a g  e n eingelangt: 

Internationale Abkommen: I. zur Erleichte
rung des Grenzüberganges für Reisende und 
Gepäck im Eisenbahnverkehr; H. zur Er
leichterung des Grenzüberganges für Waren 
im Eisenbahnverkehr (735 d. B.); 

Internationales Abkommen zur Erleichte
rung der Einfuhr von Warenmustern und 
Werbematerial ( 736 d. B.); 

Allgemeinen Teiles des Systemisierungsplanes 
der Kraftfahrzeuge des Bundes für das Jahr 
1955 übermittelt. 

Die Bundespolizeidirektion Wien ersucht 
um Aufhebung der Immunität der Abg. 
Krippner und lng. Kortschak, in beiden Fällen 
wegen Verkehrsdelikten. 

Es werden zugewiesen: 

735 und 736 dem Zollausschuß ; 

737,740,741,744, 745 sowie die Berichte des 
Bundesministerium8 für Finanzen, betreUend 
Verfügung über beu)egliches Bundeseigentum 
im Zeitabschnitt 1. Juli bis 31. Dezember 1955, 
und gemäß ZiUer 5 des Allgemeinen Teiles des 
Systemisierungsplane8 der K rajtfahrzeuge des 
Bundes für das Jahr 1955, dem Finanz- und 
Budgetausschuß ; 

738 dem Verlcehrsausschuß; 

739 dem Handelsausschuß; 

742 dem A uS8chuß für Verfas8ung und für 
Verwaltung8reform; 

743 dem A uS8chuß für soziale Verwaltung,' 

die beiden A uslieferung8begehren dem I mmuni
fiitsau8schuß· 
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Präsident: Der Herr Abg. Altenburger hat 
in einem Schreiben an mich einen Ordnungsruf 
gegen den Herrn Abg. Dr. Stüber verlangt und 
dies damit begründet, daß dieser in der letzten 
Sitzung des Nationalrates am 18. Jänner 1956 
ihm gegenüber das Wort "Schmeißfliege" ge
braucht hat. 

Da eine Nachschau im steno graphischen 
Protokoll die Richtigkeit dieser Behauptung 
ergeben hat, erteile ich hiemit dem Herrn 
Abg. Stüber gemäß § 76 lit. B der Geschäfts
ordnung einen Ordnungsruf. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, über 
folgende Punkte jeweils die Debatte gemeinsam 
abzuführen, und zwar über die Punkte 1 und 2, 
das sind die beiden Abkommen mit dem 
Fürstentum Liechtenstein über Rechtshilfe, 
Beglaubigung, Urkunden und Vormundschaft 
und über die Vollstreckung von Unterhalts
titeln, ferner über die Punkte 5 bis einschließ
lich 10; sie alle betreffen Abkommen mit 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst die Berichterstatter ihre Be
richte geben, sodann wird die Debatte ge
meinsam durchgeführt. Die Abstimmung· er
folgt in allen Fällen selbstverständlich getrennt. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die diesem 
Vorschlag ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Ich stelle 
jedenfalls die Mehrheit fest. 

'Vir gehen in die T ag e s o r d n u n g  ein. 

Wir kommen zu den Punkten 1 und 2 
der heutigen Tagesordnung, über die die 
Debatte unter einem abgeführt wird. Es 
sind dies: 

Punkt 1: Bericht des Justiz ausschusses 
über die Regierungsvorlage (705 d. B.): Ver
trag zwischen der Republik Österreich und dem 
Fürstentum Liechtenstein über . Rechtshilfe, 
Beglaubigung, Urkunden und Vormundschaft 
(729 d. B.) ; 

Punkt 2: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (706 d. B.): Vertrag 
zwischen der Republik Österreich und dem 
Fürstentum Liechtenstein über die Vollstreckung 
von Unterhaltstiteln (730 d.  B.). 

Berichterstatter für beide Punkte ist der 
Herr Abg. Dr. Tschadek, den ich um seinen 
Bericht bitte. 

Berichterstatter Dr. Tschadek: Hohes Haus! 
Unsere Rechtsbeziehungen zu dem Fürstentum 
Liechtenstein waren bisher nicht durch Vertrag, 
sondern durch ein altes Herkommen mehr 
oder weniger gewohnheitsrechtlich geregelt. 
Aus diesem Zustand haben sich aber gewisse 
Rechtsunsicherheiten ergeben, sodaß es zweck
mäßig erschienen ist, mit dem Fürsetntum 

Liechtenstein über verschiedene Materien des 
gegenseitigen Rechtsverkehrs Verträge abzu
schließen. 

Es sind nun zwei Verträge zustandege
kommen, über die ich hier zu berichten habe. 

Der e r s t e  Vertrag  beschäftigt sich mit der 
Frage der Rechtshilfe, der Beglaubigung von 
Urkunden und mit Pflegschafts- und Vor
mundschaftsangelegenheiten. Nach diesem 
Vertrag ist die Rechtshilfe in bürgerlichen 
Rechtssachen und in gerichtlichen Strafsachen 
zwischen den beiden Staaten sichergestellt. 
Ausgenommen sind die Rechtshilfe in poli
tischen und in fiskalischen Strafsachen. Die 
Rechtshilfe und die Zustellung sind jeweils 
nach den Rechtsvorschriften des ersuchten 
Staates durchzuführen. 

Der 2. Abschnitt dieses Vertrages beschäftigt 
sich mit der Regelung des Armenrechtes und der 
Prozeßkostensicherstellung und stellt im wesent
lichen fest, daß das Armenrecht in Liechten
stein unter denselben Voraussetzungen wie in 
der Republik Österreich erteilt �erden soll. 

Der 3. Abschnitt beschäftigt sich mit den 
Beglaubigungen und den Urkunden. Ordnungs
gemäß beglaubigte Urkunden sollen in den 
Staaten gegenseitig Beweiskraft öffentlicher 
Urkunden haben, also ein in Österreich a.b
gefaßter Notariatsakt soll in Liechtenstein 
volle Geltung haben ; umgekehrt soll eine von 
einem Liechtensteinischen Gericht beglaubigte 
Urkunde in Österreich volle Beweiskraft be
sitzen. 

Der 4. Abschnitt regelt die gegenseitigen 
Maßnahmen auf dem Gebiete der Vormund
schaft und der Pflegschaft in Öster�ch und 
Liechtenstein. 

Die näheren Bestimmungen sind aus dem 
Vertragstext leicht ersichtlich und außerdem 
in den Erläuternden Bemerkungen eingehend 
kommentiert, sodaß es sich erübrigt, darüber 
im Detail einen Bericht zu erstatten; ich kann 
mich also mit diesen allgemeinen Feststellungen 
begnügen. 

Der zw e i  te Vertrag, über den ich gleich
zeitig zu berichten habe, beschäftigt sich mit 
der Vollstreckung von Unterhaltstiteln in 
Österreich und in Liechtenstein. Hier ist 
vor allem festzustellen, daß die Vollstreckung 
nur dann stattfinden soll, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu zählt, daß 
die Entscheidung von einer zuständigen Be
hörde stammt, daß die Entscheidung nach 
dem Rechte des Staates, in dem sie gefällt 
wurde, rechtskräftig und vollstreckbar ist und 
daß es sich nicht um einstweilige Verfügungen, 
Anordnungen oder Maßnahmen handelt. Hier 
weicht der Rechtshilfevertrag vom inner
staatlichen Recht ab. In Österreich sind auch 
einstweilige Verfügungen vollstreck bar, im 
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Rechtshilfevertrag mit dem Fürstentum 
Liechtenstein ist das nicht der Fall, es müssen 
endgültige und rechtskräftige Entscheidungen 
vorliegen, wenn die Vollstreckbarkeit ein
treten soll. 

Wesentlich ist auch die Bestimmung, daß 
der Vollstreckung keine Entscheidung des 
Landes entgegenstehen darf, in dem sie durch
geführt werden soll. Wenn also einem öster
reichischen Urteil eine Liechtensteinische ge
richtliche Entscheidung entgegensteht, dann 
kann dieses österreichische Urteil in Liechten
stein nicht vollstreckt werden. 

Der Art. 2 legt dann die Behörden fest, die 
als zuständig erklärt werden, um solche voll
streckbare Unterhaltstitel zu schaffen. 

Die übrigen Artikel sind wieder im wesent
lichen Durchführungs bestimmungen, die keinen 
grundsätzlichen Gehalt haben, aber not
wendigerweise zum Vertrag gehören. Auch 
hier genügt die Lektüre des Motivenberichtes 
vollkommen, um das Hohe Haus über den 
Inhalt der y orlage zu informieren. Ich halte 
es für wenig sinnvoll, diesen Motivenbericht 
hier vorzulesen. 

Wichtig sind vielleicht noch der Art. 6, der 
feststellt, unter welchen Voraussetzungen eine 
Partei die Vollstreckung begehren kann und 
welche Urkunden vorgelegt werden müssen, 
und der Art. 12, der festlegt, daß im Falle 
von Streitigkeiten aus diesem ÜbereiIikommen, 
die im Wege diplomatischer Verhandlungen 
nicht zu bereinigen· sind, eine Kommis
sion berufen werden soll, um die Streitigkeiten 
aus der � elt zu schaffen. Wenn eine Einigung 
in diesei' Kommission nicht zu erreichen ist, 
dann soll ein internationales Schiedsgericht 
darüber entscheiden und Recht sprechen. 

Hohes Haus! Beide Regierungsvorlagen 
wurden in einer Sitzung des Justizausschusses 
eingehend beraten, und der Justizausschuß 
hat einstimmig beschlossen, dem Hohen Haus 
die Annahme dieser Regierungsvorlagen zu 
empfehlen. Ich b ea nt r a g e  daher, für den 
Fall, daß Wortmeldungen vorliegen sollten, 
die General- und Spezialdebatte über beide 
Regierungsvorlagen unter einem durchzuführen 
und bei den Vorlagen die verfassungsmäßige 
Zustimmung zu erteilen. 

Präsident: Da niemand zum Wort gemeldet 
ist, gelangen wir sofort zur Abstimmung, die 
ich über beide Punkte der Tagesordnung ge
trennt vornehme. 

Bei der getrennt durchgefü hrten A b s t i m 
mung werden die beiden Verträge e in s t i m m i g  
g e n e hm igt. 

Präsident: Wir gelangen nun zum 3. Punkt 
der Tagesordnung: Bericht des J ustizaus
schusses über die Regierungsvorlage (712 d. B.) : 

Bundesgesetz, womit die Verordnung gegen 
Bestechung und Geheimnisverrat nichtbeamteter 
Personen aufgehoben wird -(731 d. B.). 

Berichterstatter ist der Herr Abg. Appel. 
Ich bitte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Appel: Hohes Haus! Der 
Ausschaltung von Fremdkörpern aus der 
österreichischen Gesetzgebung dient die 
Regierungsvorlage 712 d. B. ,  die im Justiz
ausschuß behandelt wurde. Der Justizaus
schuß hat nach eingehender Beratung in seiner 
Sitzung am 19. Jänner dieses Jahres die 
Aufhebung jener Verordnung, die am 19. März 
1938 in Kraft gesetzt wurde und Maßnahmen 
gegen Bestechung und Geheimnisverrat nicht
beamteter Personen zum Inhalt hat, be
schlossen. 

Seit Ende des zweiten Weltkrieges wurde von 
den Gerichten die Verordnung gegen Be
stechung und Geheimnisverrat nichtbeamteter 
Personen nicht ein einziges Mal angewendet. 
Es ist in dieser Zeit nicht einmal eine Anzeige 
erstattet worden, was ebenfalls die Auf
hebung der Verordnung rechtfertigt. 

Der Justizausschuß hat sich mit der Frage 
beschäftigt und nach einer eingehenden Debatte, 
an der sich außer dem Berichterstatter der 
Obmann des Ausschusses Abg. Dr. TonchS, 
die Abg. Zeillinger und Dr. Tschadek sowie 
der Herr Bundesminister für Justiz beteiligten, 
mit Mehrheit beschlossen, der Aufhebung 
dieser Verordnung zuzustimmen. 

Namens des Justizausschusses stelle ich so
mit den Antrag, der Nationalrat wolle dem 
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetz
entwurf (712 d. B.) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

In formeller Hinsicht beantrage ich, Ge
neral- und Spezialdebatte unter einem durch
zuführen. 

Präsident: Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem durchzuführen. 
Wird dagegen ein Einwand erhoben? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Zum Wort gemeldet ist als Gegenredner der 
Herr Abg. Herzeie. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Herzeie: Hohes Haus! Wie der Herr 
Berichterstatter ausführte, hat der Justiz
ausschuß in seiner Sitzung am 19. Jänner 1956 
beschlossen, den vorliegenden Gesetzesantrag 
der Bundesregierung unverändert anzunehmen 
und dem Hohen Hause zur Genehmigung vor
zulegen. 

Wir müssen hier nun aber zweierlei, viel
leicht sogar dreierlei Aspekte ins Auge fassen, 
wenn wir zur Behandlung des Antrages des 
Justizausschusses schreiten. Gerade bei diesen 
Gesetzen, die Strafbestimmungen, ja sogar 
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gerichtlich verfolgbare Straf tatbestände ent
halten, entsteht im Falle der Aufhebung eine 
Rechtsunsicherheit, die untragbar ist. 

Zugegeben: Die deutschen Gesetze, die der
zeit bei uns Geltung haben, leiden samt und 
sonders darunter, daß sie im Bundesgesetzblatt 
niemals erschienen sind und sich daher der 
einfache Mann von ihnen nur dadurch Kennt
nis verschaffen kann, daß er sich dickleibige 
Gesetzesbücher anschafft, die solche selten 
angewendete Gesetze - meist nur im Klein
druck -enthalten. Der Grundsatz" Unkenntnis 
des Gesetzes schützt nicht vor Strafe" wird durch 
solche Gesetze zu einer fühlbaren Belastung. Die 
deutschen Wirtschaftsgesetzeleiden ferner auch 
darunter, daß sie andere verfassungsmäßige 
Zustände oder überhaupt den Kriegszustand 
voraussetzen und, wie gesagt, außerhalb sol
cher Zeitläufte eine Belastung darstellen. Nur 
von diesem Gesichtspunkte aus könnte die Auf
hebung der erwähnten Verordnung unter 
Umständen begründet werden. 

Wenn nun aber die Bundesregierung in der 
Begründung ihres Gesetzesantrages ausführt, 
daß sie sich auch deshalb entschlossen habe, 
dem Hohen Hause die Aufhebung dieser Ver
ordnung vorzuschlagen, weil sie seit dem 
Kriegsende noch niemals zur Anwendung 
kam, so bin ich durchaus nicht der Ansicht, 
daß die vorliegende Verordnung ersatzlos 
aufzuheben sei. Wir dürfen ja niemals ver
gessen, daß· unser Strafgesetz über 100 
Jahre alt ist und damals der Verrat von 
Industrie- oder Wirtschaftsgeheimnissen so
zusagen undenkbar oder gar unmöglich war. 

Ganz anders aber ist dies heute, denn 'Yir 
leben ja in einem Staate, der als klassischer 
"etat tampon" zwischen den Ost- und West
block hineingesetzt ist. In unserem Lande 
überschneiden sich die östlichen und die west
lichen Interessen, und außerdem sind wir 
verfassungsmäßig neutral. Es wird niemanden 
in diesem Hohen Hause geben, der nicht weiß, 
daß unsere Heimat durch diese unsere geo
graphische und politische Situation in Kraft
felder geraten ist, deren wir nur unter Auf
bietung aller unserer Machtmittel Herr werden 
können. 

Alle Großstaaten unterhalten in Wien Kund
schafterorganisationen, deren Bestrebungen 
sich natürlich nicht nur gegeneinander, sondern 
leider oft auch gegen uns richten. In einer 
solchen Situation müssen wir aber energisch 
darauf sehen, daß nicht nur unsere Staats
und Amtsgeheimnisse gewahrt bleiben, son
dern insbesondere wirtschaftliche Vorgänge 
vertraulich behandelt werden, soweit der 
Unternehmer oder die Öffentlichkeit daran 
Interesse haben. vVir können nicht gleich
gültig bleiben, wenn wirtschaftliche Vor-

gänge - seien es nun staatliche Lenkungs
anordnungen oder auch private Geschäfts� 
geheimnisse - durch treulose Angestellte 
verraten werden. 

Dasselbe gilt natürlich von den Kammer
organisationen, insbesondere von den Handels
kammern, denn gerade diese Kammern stehen 
ja oft im Kraftfelde verschiedener politischer 
und wirtschaftlicher Gegensätze, und ein 
Geheimnismißbrauch durch Kammerange
stellte könnte von untragbaren Folgen für die 
Gesamtheit begleitet sein. Die Kammern er
halten auch vielfach Einblick in Staatsämter, 
und ihre Angestellten könnten auf diesem 
Umweg Dinge bekanntmachen, die im Interesse 
der Öffentlichkeit· geheim bleiben müssen. 

Ich kann daher, wie gesagt, der Ansicht der 
Bundesregierung nicht zustimmen, daß diese 
Verordnung, 'die wir hier behandeln, ersatzlos 
aufzuheben ist. Es mag sein, daß ihr jetziger 
Wortlaut allzusehr mit der Vergangenheit 
belastet ist, daß sie schwer auffindbar und 
daher für den Rechtsanwender unpraktisch 
geworden ist: aber das allein darf uns noch 
nicht dazu verleiten, das Kind mit dem Bade 
auszugießen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang, um 
dem Einwand zu begegnen, daß die aufzu
hebende Verordnung ein Kind der NS-Zeit 
oder des Kriegsregimes sei, darauf hinweisen, 
daß der österreichische Strafgesetzentwurf 
aus dem Jahre 1927 eine Bestimmung auf
weist, die so recht zeigt, daß solche Straf
und Schutzbestimmungen unentbehrlich sind. 
Der § 325 des Entwurfes besagte über den 
Verrat von Privatgeheimnissen : 

"Wer unbefugt ein Privatgeheimnis offen
bart, das ihm bei berufsmäßiger Ausübung der 
Heilkunde, der Krankenpflege, der Geburts
hilfe oder der Heilmittelkunde oder bei berufs
mäßiger Beratung, Vertretung oder Verteidi
gung in Rechtsangelegenheiten kraft seines 
Berufes anvertraut worden oder zugänglich 
geworden ist, wird mit Gefängnis bestraft . 
Den Personen, die den Beruf selbständig aus
üben, stehen ihre berufsmäßigen Gehilfen und 
Personen gleich, die zur Vorbereitung auf den 
Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teil
nehmen. 

Wer ein Geh�imnis der im Abs. 1 erwähnten 
Art gegen Entgelt oder in der Absicht offen
bart, sich oder einem anderen unrechtmäßig 
einen Vorteil zu verschaffen oder jemand einen 
Nachteil zuzufügen, wird mit Gefängnis be
straft. " 

Sie ersehen daraus, meine Damen und Herren, 
daß wir hier einen Geheimnisschutz für ge
wisse Gebiete haben, dessen Verletzung zum 
Teil schon nach unserem heutigen Strafgesetz 
bestraft wird, falls nämlich der Berufsange-
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hörige den Geheimnisschutz verletzt. Der 
immer notwendiger werdende Geheimnisschutz 
der wirtschaftlichen Sphäre oder der staat
lich-wirtschaftlichen Grenzgebiete fehlt aber 
bei uns noch immer vollständig. 

Das österreichische Strafrecht verfügt auch 
über keinen Tatbestand des Landesverrates; 
Der § 67 des Strafgesetzes über die Ausspähung 
ist völlig ungenügend, denn dieser Tatbestand 
erstreckt sich nicht auf wirtschaftliche Be
lange, sondern nur auf rein militärische Ge
heimnisse. Es fehlt uns eine Tatbestands
gruppe, wie sie schon der genannte Straf
gesetzentwurf aus dem Jahre 1927 in den 
§§ 90 bis 93 umfaßt, denn auch unser Bundes
verfassungsgesetz über die NeutraIltät Öster
reichs enthält keine solche Strafbestimmungen. 
Es ist aber klar, daß die erklärte Neutralität 
geschützt werden und derjenige, der sie ver
letzt, einer Strafe gewärtig sein muß. 

Faßt man aber alle diese Dinge zusammen, 
80 wird man sagen müssen, daß die vorge
schlagene Aufhebung dieser Verordnung nun
mehr ein Gesetz verlangt, das den gegebenen 
politischen und wirtschaftlichen Erfordernissen 
der Jetztzeit in dieser Hinsicht entspricht. 
Natürlich gilt dies nicht nur für den Geheimnis
schutz gegenüber dem Auslande, sondern 
überhaupt gegen jeden Mißbrauch privater, 
staatlicher oder halbstaatlicher Geheimnisse, 
sofern ihr Verrat geeignet ist, den Staat, 
seine Teile oder wichtige wirtschaftliche Inter
essen zu gefährden. 

Das zehnjährige Besatzungsregime hat der 
Ausspähung privater wirtschaftlicher Geheim
nisse nur allzusehr Vorschub geleistet, und 
zahlreiche wirtschaftliche Geheimnisse Öster
reichs . sind heute zu Recht oder zu Unrecht 
im Ausland sehr wohl bekannt, ein Zustand, 
dessen Beendigung jeder aufrechte Öster
reicher begrüßen müßte. 

Meine Fraktion wird gegen die Regierungs
vorlage stimmen und dadurch zum Ausdruck 
bringen, daß sie nicht gewillt ist, einen Zustand 
zu billigen, der eine straflose Schädigung 
unseres Staates oder seiner Wirtschaft unter 
Umständen nach sich ziehen könnte . (Beifall 
bei der WdU.) 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr ge
meldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht 
der Herr Berichterstatter das Schlußwort? -
Er verzichtet. Wir gelangen daher zur Ab
stimmung. 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 
6. Mai 1953 über die Hinausschiebung des 
Endes von Fristen zur Vorlegung inländischer 
Wertpapiere geändert wird (732 d. B.). 

Berichterstatter ist der Abg. Mark. 
bitte ihn um seinen Bericht. 

Ich 

Berichterstatter Mark: Der Staatsvertrag hat 
uns unter vielem andern Erfreulichen auch die 
erfreuliche Tatsache gebracht, daß für die 
Geltendmachung von Ansprüchen eine Reihe von 
Fristen, die verschoben werden mußten, 
weil unter den abnormalen Verhältnissen der 
Besatzungszeit .. Ansprüche nicht geltend ge
macht werden konnten, nun ablaufen, weil 
in den Gesetzen, die bestehen, solche Fristen 
bereits vorgesehen waren oder weil wir jetzt 
imstande sind, diese Fristen abzukürzen. 

Auch die Frist zur Vorlegung inländischer 
W.ertpapiere steht mit dem Inkrafttreten des 
Staatsvertrages in Zusammenhang. Es heißt 
in dem Gesetz, das hiefür gültig ist, daß sechs 
Monate nach dem Wegfall von Behinderungen 
diese Rechte nicht mehr geltend gemacht 
werden können, daß also der Ablauf von 
sechs Monaten - das wäre am 26. Jänner 1956 
der Fall gewesen - hier entscheidend ist. 

Nun stellt sich heraus, daß es dem Bund vor 
allem bei einer Reihe in Betracht kommender 
Wertpapiere, die als Deutsches Eigentum an
zusehen sind, in den meisten Fällen noch nicht 
möglich war, die erforderlichen Schritte zur 
Abwendung des Rechtsverlustes zu unter
nehmen. Es hat sich daher die Notwendigkeit 
ergeben, daß von der Regierung ein Bundes
gesetz eingebracht wird, mit dem das seiner
zeitige Gesetz vom 6. Mai 1953 über die 
Hinausschiebung des Endes von Fristen zur 
Vorlegung inländischer Wertpapiere geändert 
und diese Frist auf den 31 . Dezember 1956 
hinausgeschoben wird. Es ist selbstverständ
lich, daß in dieses Gesetz auch die paar Tage 
seit dem 26. Jänner 1956 rückwirkend einbe
zogen werden. 

Der Justizausschuß hat sich mit der Re
gierungsvorlage am 19. Jänner beschäftigt 
und sie unverändert angenommen. 

Er stellt den Antra g, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (721 d. B.)  die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Ich bitte, General- und Spezialdebatte unter 
einem abzuführen. 

Bei der Abst immung wird die Regierungs
'fm"Zage in zw ei te r und d r i t ter Lesung mit 
.LtI e h r h eit z um B esc hluß erh oben. 

Präsident: Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem durchzuführen . 
Wird dagegen ein Einwand erhoben ? r- Dies 

Präsident: Wir gelangen zum 4. Punkt der ist nicht der Fall. 
Tagesordnung: Bericht des Justizausschusses Zum Wort gemeldet ist als Gegenredner der 
über die Regierungsvorlage (721 d. B .):. Rerr Abg. Ronner. Ich erteile ihm das Wort. 
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Abg. Honner: Sehr geehrte Damen und 
Herren! Durch den vorliegenden Gesetzent
wurf soll die Frist für die Präsentierung in
ländischer Sc�uldverschreibungen oder Ak
tien, wenn sich deren Einlösung infolge des 
Einspruches. einer Besatzungsmacht als un
möglich erwiesen hatte, bis zum 31. Dezember 
1956 verlängert werden. Gemäß einem Bundes
gesetz vom 6. Mai 1 953 war nämlich in solchen 
Fällen die Präsentierung inländischer Schuld
verschreibungen oder Aktien zur Einlösung 
bis längstens sechs Monate nach dem Inkraft
treten des Staätsvertrages, das heißt im kon
kreten Fall bis 26. Jänner 1956, vorzunehmen. 

Sowohl die Erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage als auch der Bericht des 
Justizausschusses behaupten nun, daß es dem 
Bund bei den Wertpapieren, die ihm als 
Deutsches Eigentum auf Grund des Staats
vertrages zugefallen sind, infolge der schwieri
gen Übernahmevorgänge in den meisten Fällen 
nicht möglich gewesen sei, die erforderlichen 
Schritte zur Abwendung des aus dem Ablauf 
der Vorlegungsfrist sich ergebenden Rechts
verlustes rechtzeitig, also bis zum 26. Januar 
1956, vorzunehmen. Darum soll nun die 
Frist eben bis zum 31. Dezember 1956 ver
längert werden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält aber 
nirgends einen Hinweis darauf, daß es sich um 
eine Fristverlängerung nur für den Bund 
handelt. Die verlangte Fristerstreckung wäre 
übrigens auch gar nicht nötig gewesen, wenn 
man rechtzeitig die notwendigen Vorkehrungen 
getroffen hätte. Seit dem Abschluß des 
Staatsvertrages ist immerhin ein Dreiviertel
jahr vergangen, und diese Frist hätte unserer 
Meinung nach ausreichen müssen, um alles 
Notwendige vorkehren zu können. 

Es kann allerdings nicht bestritten werden, 
daß jetzt, da nun einmal der 26. Januar ver
strichen ist und bis zu diesem Zeitpunkt 
offenbar in vielen Fällen die Vorlage der 
Wertpapiere nicht erfolgt ist, dem Bund, also 
der Republik Österreich, ein Vermögensverlust 
droht. Man kann daher durchaus verstehen, 
daß das Parlament die notwendigen gesetz
lichen Maßnahmen trifft, um den der Republik 
durch mangelhafte Amtsführung des Finanz
ministers und seines Staatssekretärs drohenden 
Schaden zu verhüten. Daher wäre gegen eine 
Fristverlängerung für den Bund - ich wieder
hole ausdrücklich, für den Bund - nichts 
einzu�enden. Dadurch aber, daß der vor
liegende Gesetzentwurf die Fristverlängerung 
keineswegs nur für den Bund gelten läßt, 
sondern ganz allgemein die Frist zur Präsen
tierung solcher Schuldverschreibungen oder 
Aktien zur Einlösung bis zum 31. Dezember 
dieses Jahres verlängert, besteht aller Grund 

zur Annahme, daß für Kapitalisten und 
Schieber wieder ein Hintertürchen geöffnet 
werden soll, für Leute nämlich, die heute noch 
gar nicht im Besitz der Schuldverschreibungen 
oder Aktien sind. 

Wenn man sich die Gebarung des Finanz
ministeriums mit den der Republik Österreich 
durch den Staatsvertrag zugefallenen deutschen 
Vermögenschaften vor Augen hält, wenn man 
an solche Fälle denkt wie an die Verschiebung 
der Aktien der Österreichischen Automobil
fabriks AG. Austro-Fiat in Floridsdorf an die 
Turiner Fiat-Werke oder an die geplante 
Schiebung mit den Aktien der Stadlauer 
Lederfabrik, so ist es gar nicht schwer, sich 
vorzustellen, daß ähnliche Schiebungen auch 
in der Zukunft erfolgen sollen. Man kann sich 
des Gefühls nicht erwehren, daß der Zweck 
des vorliegenden Gesetzes hauptsächlich der 
ist, Günstlingen, Kapitalisten, denen Staats
eigentum wie in den zwei geschilderten Fällen 
zugeschoben werden soll, einen sogenannten 
Anspruch zuzusichern, indem man einfach die 
Anmeldefristen hinausschiebt. Man kahn sich 
auch ohneweiters vorstellen, daß daran ge
dacht wird, unter dem Vorwand, daß es sich 
um kleinere Vermögenswerte mit einem Wert 
von weniger als 260.000 S handle, solche 
Aktien den ehemaligen deutschen Eigentümern 
oder deren Rechtnachfolgern, das heißt in 
Wirklichkeit wieder den deutschen Monopol
kapitalisten, zuzuschieben. 

Derzeit sind freilich alle diese Papiere durch 
den Staatsvertrag in das Eigentum der Repu
blik Österreich übertragen worden. Um sie 
den sogenannten deutschen Eigentümern wie
der zuschanzen zu können, braucht man ein 
Durchführungsgesetz zum Staatsvertrag, das 
solche Schiebungen erleichtern soll. Ein dies
bezüglicher Gesetzentwurf aus dem Finanz
ministerium, der diese Materie regeln sollte, 
hat bis heute noch nicht die Zustimmung 
gefunden. Da es also dieses Gesetz, das Durch
führungsgesetz zum Staatsvertrag, noch nicht 
gibt, können die sogenannten deutschen Eigen
tümer ihre Ansprüche noch nicht geltend 
machen. Um ihnen die spätere <:teltend
machung zu ermöglichen, verlängert man nun 
die Anmeldefrist bis Ende dieses Jahres. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß man 
einer gesetzlichen Regelung, die derartige wie 
die von mir aufgezeigten Schiebungen erleich
tert oder ermöglicht, nicht zustimmen kann. 
Dabei muß man allerdings auch bedenken, daß 
wegen der offensichtlichen Pflichtversäum
nisse des Finanzministeriums, wodurch eine 
rechtzeitige Präsentierung der der Republik 
Österreich zugefallenen' Wertpapiere unter
blieb, nunmehr für den Staat die Gefahr ent
steht, dadurch Schaden zu erleiden. Um nun 

338 
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jeden Schaden für den Staat zu vermeiden, Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. 
könnte eine Fristverlängerung vorgenommen Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der 
werden, die auf den Bund allein beschränkt Herr Berichterstatter das Schlußwort 1 -

ist und daher nicht irgendwelchen Schiebern, Er verzichtet. Wir gelangen daher zur Ab
in- oder ausländischen Kapitalisten zugute stimmung. 
kommen kann. Bei der A b8 t immung wird die Regierungs-

Daher stellen wir zu der in Behandlung vorlage in zwei ter  und dr i t t e r  Le8ung mit 
stehenden Regierungsvorlage folgenden An- Mehrheit zum Be 8chluß erhoben. 
tr a g :  

Präsident : Wir kommen nunmehr zu den 
Der Nationalrat wolle beschließen : Punkten 5 bis einschließlich 10 der heutigen 
§ 1 der Vorlage des Bundesgesetzes, mit Tagesordnung, über die die Debatte unter 

dem -das Bundesgesetz vom 6. Mai 1953 über einem abgeführt wird. 
die Hinausschiebung des Endes von Fris�en Es sind dies sechs Abkommen zwischen 
zur Vorlegung inländischer Wertpapiere ge- der Republik Österreich und der Bundes
ändert ,vird, erhält die Bezeichnung , , (Ver- republik Deutschland über Fragen des Grenz
fassungsbestimmung)" und den Zusatz : verkehrs, und zwar 
" Diese Fristverlängerung gilt nur für die Punkt 5 :  Bericht des Verkehrsausschusses 
Vorlage inländischer Schuldverschreibungen über die Regierungsvorlage (713 d. B. ) : 
(Zinsscheine) oder Aktien (Gewinnanteil- Abkommen . zwischen der Republik Österreich 
scheine) durch die Republik Österreich be- und der Bundesrepublik Deutschland über 
ziehungsweise die zu ihrer Vertretung be- Erleichterungen der Grenzabfertigung im Eisen-
rufenen Stellen." bahn-, Straßen- und Schiffsverkehr (724 d. B. ) ; 
Ich ersuche den Herrn Präsidenten, am Punkt 6 :  Bericht des Handelsausschusses 

Schlusse meiner Ausführungen die Unter- über die Regierungsvorlage (714 d. B.) : 
stützungsfrage zu diesem Antrag zu stellen. Abkommen zwischen der Republik Österreich 

Die Bezeichnung des § 1 als Verfassungs- und der Bundesrepublik Deutschland über 
bestimmung beantragen wir aus dem Grunde, den erleichterten Straßendurchgangsverkehr 
um verfassungsrechtlichen Einwänden wegen zwischen SaIZburg und Lofer über deutsches 
einer Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes, Gebiet und zwischen Garmisch-Partenkirchen 
wie es beispielsweise beim Starhemberg-Gesetz und Pfronten/Füssen über österreichisches Ge
der Fall gewesen ist, von vornherein wirksam biet (723 d. B. ) ; 
begegnen zu können. Punkt 7 :  Bericht des Verkehrsausschusses 

Nur wenn dieser unser Antrag angenommen über die Regierungsvorlage (715 d. B. ) : 
wird, ist die Sicherheit gegeben, daß tatsäch- Abkommen zwischen der Republik Österreich 
lich ausschließlich der in den Erläuternden und der Bundesrepublik Deutschland über 
Bemerkungen der Regierungsvorlage und dem den erleichterten Eisenbahndurchgangsverkehr 
Ausschußbericht zu diesem Gesetz angegebene auf den Strecken Mittenwald (Grenze)-Griesen 
Zweck erreicht wird, nämlich die Sicherung des (Grenze) und Ehrwald (Grenze) -Vils (Grenze) 
Bundes gegen Vermögensverluste. Nur eine (725 d. B. ) ; 
solche Fassung des Gesetzes ist geeignet, Punkt 8 : Bericht des Verkehrsausschusses 
Schiebungen mit Staatseigentum und Ver- über die Regierungsvorlage (716 d. B.) : 
schleuderung von Bundesvermögen zu ver- Abkommen zwischen der Republik Österreich 
hindern. und der Bundesrepublik Deutschland über 

Wir werden für das vorliegende Gesetz nur die Durchbeförderung von Häftlingen auf 
im F�e einer Annahme des von mir im Namen den Eisenbahnstrecken Mittenwald (Grenze) 
meine" Fraktion gestellten Antrages stimmen. �Griesen (Grenze) und Ehrwald (Grenze) 
Andernfalls lehnen wir die Annahme dieses -Vils (Grenze) (726 d. B.) ; 
Gesetzentwurfes ab. Punkt 9 :  Bericht des Verkehrsausschusses 

Präsident : Der Abg. Honner hat einen 
Antrag überreicht, dessen Wortlaut Sie aus 
der Verlesung durch den Herrn Abg. Honner 
kennen. Dieser Antrag ist nach der Geschäfts
ordnung nicht genügend unterstützt. Ich 
stelle daher die Unterstützungsfrage und bitte 
jenen Frauen und Herren, welche den Antrag 
des Herrn Abg. Honner unterstützen wollen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Der Antrag ist 
n i c h t  g e n ü g e n d  u nt erst ü t z t  und steht 
daher nicht zur Verhandlung. 

über die Regierungsvorlage (717 d. B. ) : 
Abkommen zwischen der Republik ÖSterreich 
und der Bundesrepublik Deutschland über 
die Bef"örderung von Exekutivorganen im 
Straßen- und Eisenbahn-Durchgangsverkehr 
(727 d. B. ), und schließlich . 

Punkt 10 : Bericht des Ausschusses für 
Verfassung und für Verwaltungsreform über 
die Regierungsvorlage (718  d. B. ) : Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland zur Regelung der 
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Amtshaftung aus HancUuDgen von Organen 
des einen in grenznahen Gebieten des anderen 
Staates (722 d. B.). 

Berichterstatter zum P u  nk t 5 der Tages
ordnung ist der Abg. Aigner. Ich bitte ihn 
um seinen Bericht. 

Berichterstatter Aigner % Hohes Haus ! Der 
Verkehrsausschuß hat sich in seiner letzten 
Sitzung mit einem Abkommen zwischen der 
Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland über Erleichterungen der Grenz
abfertigung im Eisenbahn-, Straßen- und 
Schiffsverkehr beschäftigt. Dieses Abkommen 
soll der Erleichterung und der Beschleunigung 
des grenzüberschreitenden Verkehrs dienen.
Zu diesem Zwecke sollen vorgesehene Grenz
dienststellen errichtet werden. 

Zurzeit bestehen neun österreichische Zoll
ämter auf dem Staatsgebiet der Bundes
republik Deutschland, und zwar die Eisen
bahnzollämter Passau, Simbach, Mittenwald, 
Lindau-Reuttin und Lindau Hauptbahnhof, 
das Schiffszollamt Passau und die Straßen
zollämter Simbach, Kiefersfelden und Aach. 

. Auf österreichischem Staatsgebiet sind vier 
deutsche Zollämter errichtet. Es sind dies 
die Eisenbahnzollämter Kufstein und Salzburg, 
das Schiffszollamt Bregenz und das Straßen
zollamt Unken. 

Die österreichische Grenzpolizei hat nach
stehende vorgeschobene Dienststellen auf 
deutschem Staatsgebiet : Pass au (Bahnhof und 
Hafen), 8imbach (Bahnhof), Kiefersfelden 
(Straße), Mittenwald (Bahnhof). 

Auf österreichischem Gebiet stehen folgende 
Grenzpolizeidienststellen der Bundesrepublik 
Deutschland : Salz burg (Hauptbahnhof), Kuf
stein (Bahnhof). 

Da das Abkommen gesetzesändernd ist, 
bedarf es gemäß Art. 50 des Bundes-Ver
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
der Genehmigung durch den Nationalrat. 

Der Verkehrsausschuß stellt somit den 
A n t r a g, der Nationalrat wolle dem Ab
kommen zwischen der Republik Österreich 

> und der Bundesrepublik Deutschland über 
Erleichterungen der Grenzabfertigung im 
Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverkehr vom 
14 .  September 1955 (713 d. B.) die verfassungs
mäßige Genehmigung erteilen. 

Präsident : Berichterstatter zu P u n k t  6 
ist der Herr Abg. Stürgkh. Ich ersuche ihn 
um seinen Bericht. 

Berichterstatter Stürgkh: Hohes Haus ! Der 
Handelsausschuß hat sich am 18.  Jänner 
dieses Jahres mit der Regierungsvorlage 714 
der Beilagen beschäftigt. Das ist ein Ab
kommen zwischen der Republik Österreich 

und der BundesrepubIik Deutschland über 
den erleichterten Straßendurchgangsverkehr 
zwischen SaIzburg und Lofer über deutsches 
Gebiet und zwischen Garmisch-Partenkirchen 
und Pfronten/Füssen über österreichisches 
Gebiet. 

Das Abkommen wurde zur Erleichterung 
des Transitverkehrs auf den deutschen Straßen 
zwischen Salzburg und Lofer und auf den 
österreichischen Straßen zwischen Garmisch
Partenkirchen und Pfronten abgeschlossen. Es 
sieht einen erleichterten Durchgangsverkehr, 
für Kraftfahrzeuge und Fahrräder auf den 
in Art. 1 angeführten österreichischen und 
deutschen Straßen vor. 

Der Durchgangsverkehr unterliegt den Ge
setzen des Durchgangsstaates, soweit das Ab
kommen keine abweichenden Bestimmungen 
enthält. 

Die Erleichterungen des Abkommens gelten 
für österreichische und deutsche Staatsange
hörige. Die Reisenden bedürfen im Durch
gangsverkehr keiner Durchreisebewilligung und 
keines Reisepasses ; es genügt ein Führer
schein und ein Zulassungsschein, die von 
einem der Vertragspartner anerkannt sind. 

Das Kontrollverfahren wird von den öster
reichischen und deutschen Grenzdienststellen 
einvernehmlich geregelt. 

Für den Durchgangsverkehr bedarf es keiner 
gesetzliche� Haftpflichtversicherung. 

Der Art. 15 regelt das Verfahren bei Scha
densfällen, die sich im Durchgangsverkehr 
ereignen könnten, und der Art. 20 enthält 
Bestimmungen über ein Schiedsgerichtsver
fahren für den Fall, daß Meinungsverschieden
heiten nicht durch die beiderseitigen Ver
waltungen oder auf diplomatischem Wege 
geregelt werden könnten. 

Das Abkommen ist auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen, ist für die Dauer von zehn 
Jahren nach seinem Inkrafttreten unkündbar 
und nachher mit einer Frist von zwei Jahren 
kündbar. 

Das Abkommen ist gesetzesändernden Oha; 
rakters und bedarf daher für seine inner
staatliche Rechtswirksamkeit gemäß Art. 50 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 der Genehmigung des Nationalrates. 

Der Ausschuß sah sich, Hohes Haus, im 
Zuge seiner Verhandlungen ver anlaßt , a.Il
zuregen, daß bei künftigen Verhandlungen 
über dieses Abkommen für den Gelegenheits
verkehr dieselben Erleichterungen Platz greifen 
mögen, wie sie im Art. 7 dieses Abkommens 
für den fahrplanmäßigen Verkehr vorgesehen 
sind. 

Desgleichen wurde im Ausschuß angeregt, 
daß bei künftigen Verhandlungen die ein-
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schränkende Sonderbestimmung für Fahrräder 
und auch Fahrräder mit Hilfsmotor im Art. 10 
Abs. 1 entfallen möge. 

Ich darf namens des Handelsaus-
schusses den Ant r ag stellen, der Nationalrat 
wolle dem Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und der Bundesrepublik Deutsch
land über den erleichterten Straßendurch
gangsverkehr zwischen Salzburg und Lofer 
über deutsches Gebiet und zwischen Garmisch
Partenkirchen und PfrontenfFüssen über öster
reichisches Gebiet (714 d. B.)  die verfassungs
mäßige Genehmigung erteilen. 

Im Falle einer Wortmeldung beantrage ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen. 

Präsident : Berichterstatter zu den Punk
te n 7, 8 und 9 der Tagesordnung . ist der 
Herr Abg. Voithofer. Ich ersuche ihn um 
seinen Bericht. 

Berichterstatter Voithofer : Der Verkehrs
ausschuß hat über die Regierungsvorlage 
(715 d. B. ) : Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und der Bundesrepublik Deutsch
land über den erleichterten ·Eisenbahndurch
gangsverkehr auf den Strecken Mittenwald 
(Grenze)-Griesen (Grenze) und Ehrwald 
(Grenze)-Vils (Grenze) am 1 8. Jänner dieses 
Jahres seine Beratungen abgeführt. 

Das vorliegende Abkommen dient dem 
Zweck, unter wesentlicher Erleichterung der 
Grenzabfertigungsmaßnahmen einerseits den 
österreichischen Eisenbahndurchgangsverkehr 
über deutsches Staatsgebiet (Staatsgrenze bei 
;Mittenwald-Staatsgrenze bei Griesen) und 
anderseits den deutschen Eisenbahndurch
gangsverkehr über österreichisches Staats
gebiet (Staatsgrenze bei Ehrwald-Staatsgrenze 
bei Vils) zu ermöglichen und zuzulassen. 

Dieser Durchgangsverkehr erstreckt sich 
unter der Voraussetzung, daß die Beförderung 
in Sperrwagen oder Sperrzügen erfolgt, auf 
den Personenverkehr und auf alle Arten der 
Beförderung von Waren (Handgepäck, Reise
gepäck, Expreßgut und Güter [einschließlich 
von Leichen und lebenden Tieren] und auf 
Postsachen) . 

Die Erleichterungen dieses privilegierten 
Verkehrs umfassen im wesentlichen die Be
freiung vom Paß- und Durchreisebewilligungs
zwang und die Erleichterung der Zoll-, veteri
riärpolizeilichen und pßanzenpolizeilichen 
Grenzkontrollmaßnahmen. Tarifmäßig werden 
die Beförderungsleistungen der Eisenbahnen 
als innerösterreichischer Verkehr (auf der 
deutschen Strecke) und als innerdeutscher 
Verkehr (auf der österreichischen Strecke) 
behandelt. 

Das Abkommen ist gesetzesändernd und 
bedarf · daher gemäß Art. 50 des Bundes-

Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
der Genehmigung durch den Nationalrat. 

Der Verkehrsausschuß stellt sohin · den An
t r ag, der Nationalrat wolle dem Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über den er
leichterten Eisenbahndurchgangsverkehr auf 
den Strecken Mittenwald (Grenze)-Griesen 
(Grenze) und Ehrwald (Grenze)-Vils (Grenze) 
vom 14. September 1955 (715 d. B.) die ver
fassungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Ich berichte nun über Punkt 8 der Tages
ordnung, das ist die Regierungsvorlage 
(716 d. B. ) :  Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und der Bundesrepublik Deutsch
land über die Durchbeförderung von Häft
lingen auf den Eisenbahnstrecken Mittenwald 
(Grenze )-Griesen (Grenze) und Ehrwald 
(Grenze)-Vils (Grenze). 

Das vorliegende Abkommen ermöglicht die 
Durchbeförderung von Häftlingen und. des 
österreichischen beziehungsweise deutschen Be
gleitpersonals auf den durch deutsches be
ziehungsweise österreichisches Staatsgebiet 
führenden Strecken der Mittenwaldbahn. Auf 
Häftlinge, welche Angehörige des Durchgangs
staates sind, und auf politische Häftlinge 
findet das Abkommen keine Anwendung. 

Das Abkommen ermöglicht es, die sonst 
notwendige Benützung von Umführungsstrek
ken im erwähnten Gebiet zu vermeiden und 
die Überstellung von Häftlingen zu beschleu
nigen. 

Die gegenständliche Vereinbarung stellt so
mit eine notwendige Ergänzung des Über
einkommens zwischen der Republik Öster
reich und der Bundesrepublik Deutschland 
über den erleichterten Eisenbahndurchgangs
verkehr auf den Strecken der Mittenwaldbahn 
dar. 

Da das Abkommen gesetzesändernd ist, 
bedarf es zu seiner Gültigkeit gemäß Art. 50 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 der Genehmigung durch den National
rat. 

Der Verkehrsausschuß hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 18.  Jänner 1956 
beraten und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Genehmigung zu empfehlen. 

Der Verkehrsausschuß stellt sohin den An
trag, der Nationalrat wolle dem vorliegenden 
Abkommen (716 d. B.) die verfassungsmäßige 
Genehmigung erteilen. 

Zu Punkt  9 der Tagesordnung, das ist 
die Regierungsvorlage (717 d. B.) : Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über di.e Be
förderung von Exekutivorganen . im Straßen
und Eisenbahu-Durchgangsverkehr, ist zu be
richten : 
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Das vorliegende Abkommen regelt die Durch
fahrt österreichischer und deutscher Exekutiv
organe auf den Strecken der Mittenwaldbahn 
und auf den Straßen zwischen Garmisch
Partenkirchen und PfrontenjFüssen. Öster
reichische Polizei-, Gendarmerie- und Zoll
beamte werden in Hinkunft in Ausübung 
ihres Dienstes die auf deutschem Staatsgebiet 
gelegenen, deutsche Exekutivorgane die auf 
österreichischem Staatsgebiet gelegenen gegen
ständlichen Durchgangsstrecken benützen dür
fen und hiebei nur jenen Beschränkungen 
unterworfen sein, die sich aus den Bestimmun
gen des vorliegenden Abkommens ergeben. 
Durch diese Vereinbarung soll die ansonsten 
notwendige, zeitraubende Benützung von Um
·wegen vermieden und dazu beigetragen werden, 
exekutivdienstliche Maßnahmen in den be
treffenden Gebieten wirksamer zu gestalten. 

Das Abkommen stellt somit eine not
wendige Ergänzung der zwischen der Republik 
<J.5terreich und der Bundesrepublik Deutsch
land getroffenen Übereinkommen über den 
(;rleichterten Straßen- und Eisenbahndurch
ga,ngsverkehr auf den erwähnten Strecken dar. 

Da das Abkommen gesetzesändernd ist, 
bedarf es zu seiner Gültigkeit gemäß Art. 50 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 der Genehmigung durch den National
rat. 

Der Verkehrsausschuß hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 18. Jänner 1956 
beraten und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Genehmigung zu empfehlen. 

Der Verkehrsausschuß stellt den Antrag,  
der Nationalrat wolle dem vorliegenden Ab
kommen (717 d. B.) die verfassungsmäßige 
Genehmigung erteilen. 

Ich stelle zugleich den Antrag, General
und Spezialdebatte über die drei Regierungs
vorlagen unter einem abzuführen. 

Präsident : Ich ersuche den Herrn Bericht
er::tatter zu Punkt 10 der Tagesordnung, 
Herrn Abg. Dr. Withalm, um seinen Bericht. 

Berichterstatter Dr. Withalm : Hohes Haus ! 
Das Abkommen zwischen der Republik Öster
reich und der Bundesrepublik Deutschland 
zur Regelung der Amtshaftung aus Hand
lungen von Organen des einen in grenznahen 
Gebieten des anderen Staates enthält keine 
allgemeine Regelung der Geltendmachung von 
_-lmtshaftungsansprüchen von Staatsangehöri
�en der Republik Österreich und der Bundes
republik Deutschland in jedem der beiden 
Staaten ; die Amtshaftung aus Handlungen 
\'on Organen des einen in grenznahen Gebieten 
des anderen Staates nach dem vorliegenden 
Abkommen ist vielmehr auf die Abkommen 
713, 715, 716 und 717 d. B., über die soeben 

referiert wurde, und auf das Abkommen 
638 d. B. beschränkt. 

Das gegenständliche Abkommen geht von 
dem Grundsatz aus, daß der Staat für Scha
densfälle aus der Besorgung von Angelegen
heiten der Hoheitsverwaltung haften soll, 
auf dessen Gebiet in Durchführung der an
geführten Abkommen Organe des anderen 
Staates Amtshandlungen vornehmen dürfen. 

Art. 2 des Abkommens zählt die Fälle auf, 
in denen die Grundsätze des Abkommens 
nicht zu gelten haben. Für diese Fälle gilt 
die Fiktion, daß das schädigende Ereignis 
im Inland eingetreten ist. 

Hinsichtlich der Amtshaftungsansprüche ent
hält das Abkommen den Grundsatz der 
formellen Gegenseitigkeit. 

Auch dieses Abkommen ist gesetzändernd 
und bedarf daher der Zustimmung des Natio
nalrates. 

Der Ausschuß für Verfassung und für 
Verwaltungsreform hat das Abkommen in 
seiner Sitzung vom 1 8. Jänner 1956 .beraten 
und einstimmig genehmigt. 

Ich stelle namens des Ausschusses für 
Verfassung und für Verwaltungsreform den 
Antr ag, der Nationalrat wolle dem vor· 
liegenden Abkommen (718 d. B.) die ver
fassungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Für den Fall von \Vortmeldungen bean
trage . ich, die General- und Spezialdebatte 
unter einem durchzuführen. 

Präsident: Es ist niemand zum Wort ge
meldet. Wir kommen daher gleich zur Ab
stimmung, die ich getrennt über jedes der 
sechs Abkommen vornehmen werde, 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m m u ng 
wird den sechs Abkommen e i ns t immi g die 
verfassungsmäßige G e n e h m igung erteilt. 

Präsident: Wir gelangen zum 11. Punkt 
der Tagesordnung : Bericht des Finanz- und 
Budgetausschusses über die Regierungsvorlage 
(707 d. B.) : Bundesgesetz über die Anrech 
nung von Vordiem:;tzeiten der Bundesbeamten 
für die Bemessung des Ruhegenusscs (Ruhe
genußvordienstzeitengesetz 1955) (728 d. B.). 

Berichterstatter ist der Herr Abg. Glase'l'. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Berichterstatter Glaser : Meine Damen und 
Herren ! Die Notwendigkeit der Schaffung 
eines neuen Ruhegenußvordienstzeitengesetz f \  
das die Amechnung von Vordie}lstzeiten der 
Bundesbeamten für die Bemessung des Ruhe
genusses regelt, ist vor allem aus zwei Gründen 
gegeben : Zunächst einmal sind die bisherigen 
Anrechnungsbestimmungen in einer Reihe von 
Rechtsquellen verstreut, wobei noch bemer1d 
werden muß, daß deren Gültigkeit teilweise 
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sehr umstritten ist. Durch eine entsprechende 
Zusammenfassung wird daher mit diesem 
Gesetz eine klare und übersichtliche Rechts
lage geschaffen. Eine Neuregelung dieser 
gesamten Materie wurde aber insbesondere 
durch das Inkrafttreten des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes notwendig. Im 
ASVG. sind nämlich für die Anrechnung 
von Vordienstzeiten · für die Pensionsversiche
rung der Arbeiter und Angestellten vielfach 
günstigere Bestimmungen enthalten, als dies 
bis jetzt in den einschlägigen Bestimmungen 
für Bundesbeamte der Fall ist. 

Das neue Ruhegenußvordienstzeitengesetz 
1956 soll so wie das ASVG. mit 1. Jänner 1956 
in Kraft treten. Es wird grundsätzlich auf 
alle Bundesbeamten, die nach dem 31 .  De
zember 1955 angestellt werden, Anwendung 
finden. Darüber hinaus haben im Hinblick 
auf § 545 ASVG. die Bestimmungen dieses 
Gesetzentwurfes, soweit sie die Anrechnung 
von Vordienstzeiten, für die ein Überweisungs
betrag gemäß § 308 ASVG. geleistet wird, 
betreffen, auf alle Fälle Anwendung zu finden, 
in denen das Ausscheiden aus der Pensions
versicherung nach dem 3 1 .  März 1952 wirk
sam wurde und nicht vor der Kundmachung 
des ASVG. eine Leistung aus der Pensions
versicherung angefallen ist. 

Die grundlegenden Änderungen, die die 
Bestimmungen über die Anrechnung von 
Ruhegenußvordienstzeiten durch das Inkraft
treten des vorliegenden Entwurfes und der 
auf Grund dieses Gesetzes zu erlassenden 
Durchführungsverordnung erfahren, werden 
im Ergebnis bewirken, daß in Hinkunft 
der überwiegende Teil der Bundesbeamten 
im Zeitpunkt des Übertrittes in den dauernden 
Ruhestand von Gesetzes wegen die volle 
Ruhegenußbemessungsgrulldlage erreichen 
wird. In Anlehnung an § 308 ASVG. werden 
in Hinkunft die bei öffentlich-rechtlichen 
Dienstgebern ab dem vollendeten 1 8. Lebens
jahr zurückgelegten Dienstzeiten für die 
Bemessung des Ruhegenusses voll angerechnet. 
Wenn ein Bundesbeamter Vordienstzeiten bei 
einem anderen öffentlich-rechtlichen Dienst
geber aufweist, wird daher die Anrechnung 
nicht mehr von einem sogenannten Gegen
seitigkeitsverhältnis abhängen. Für Privat
dienstzeiten ist eine Vollanrechnung der ab 
dem vollendeten 25. Lebensjahr zurückge
legten Zeiten vorgesehen. Die zwischen dem 
vollendeten 18 .  und 25. Lebensjahr liegenden 
Privatdienstzeiten sollen bedingt für den 
Fall der Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit oder des Todes eines Bundes
beamten angerechnet werden. 

Schließlich wird in § 4 dieses Gesetzes 
noch klargestellt, unter welchen V orausset-

zungen Hochschuljahre für die Bemessung 
des R.uhegenusses der Bundesbeamten Berück
sichtigung finden. 

Erwähnen möchte ich noch, daß die An
rechnung von Vordienstzeiten grundsätzlich 
mit der Auflage der Entrichtung des be
sonderen Pensionsbeitrages zu erfolgen hat. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den 
vorliegenden Gesetzentwurf in seiner Sitzung 
vom 19. Jänner dieses Jahres in Anwesenheit 
des Herrn Bundeskanzlers u.nd des Herrn 
Finanzministers eingehend beraten und hiebei 
lediglich zwei kleine Änderungen vorgenommen. 

Der Kurztitel des Gesetzes soll demnach 
Ruhegenußvordienstzeitengesetz 1956 und 
nicht 1955 lauten. 

Ferner wurden im § 1 Abs. 2 Z. 3 nach den 
Worten "zur Alters- und Hinterbliebenen
versorgung" noch die W or,te "oder zur Pen
sions(Renten)versicherung" eingefügt. 

Weiters hat der Finanz- und Budget
ausschuß eine von den Abg. Holzfeind, Glaser 
und Genossen beantragte E n t  s c h 1 i  e ß u n g 
einstimmig angenommen. Die Entschließung 
enthält das Ersuchen an die Bundesregierung, 
zur Vermeidung einer unterschiedlichen Be
handlung von Bundesbeamten je  nachdem, 
ob sie vor dem 1 .  April 1952 oder nach dem 
31 .  März 1 952 angestellt wurden, entsprechend 
Vorsorge zu treffen. 

Der Gesetzentwurf mit den beiden Ab
änderungen sowie die dem schriftlichen AUB
schußbericht beigedruckte Entschließung wur
den vom Finanz- und Budgetausschuß ein
stimmig beschlossen. 

Ich stelle daher namens des Finanz- und 
Budgetausschusses den Antr ag, der National
rat wolle dem Gesetzentwurf 707 d. B. 
mit den vom Ausschuß beschlossenen Ab
änderungen die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen und die dem Ausschußbericht 
beigedruckte Entschließung annehmen. 

Ich beantrage weiters, General- und Spezial
debatte unter einem abzuhalten und die dritte 
Lesung in unmittelbarem Anschluß an die 
zweite Lesung vorzunehmen. 

Präsident: Da zu diesem Punkt der Tages
ordnung niemand zum Wort gemeldet ist, 
gelangen wir sofort zur Abstimmung. 

Bei der A bs t i m m u n g  wird der Gesetz
entwurf mit den v om A u8schuß beschl ossenen 
Änderungen *) in zwei t e r und d r i t t e r  Lesu,ng 
e in s t i m m i g  zum Beschluß  erh oben. 

Die Entsch l i e ßung  wird e i n s t im m i g  
a ngen o mm e n. 

*) Mit dem neuen Kurztitel : Ruhegenußvor
dienstzeitengesetz 1956. 
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Präsident : Wir gelangen nun zum Punkt 12 
der Tagesordnung : Bericht des Hauptaus
schusses über die Regierungsvorlage (619 d. B.) : 
Bundesgesetz, betreffend die Gewährung von 
Ruhe (Versorgungs)genüssen an ehemalige 
öffentlich-rechtliche Bundesbedienstete des 
Ruhestandes (733 d. B.) .  

Bevor ich dem Herrn Berichterstatter, 
Abg. Dr. Gorbach, das Wort erteile, gebe ich 
bekannt, daß ein gemeinsamer Antrag der 
Abg. Lola Bolar, Holzfeind und Genossen 
vorliegt, der folgenden Wortlaut hat : 

Ergänzungsantrag der Abg. Lola Solar, 
Holzfeind und Genossen zu dem Entwurf 
eines Bundesgesetzes, betreffend Gewährung 
von Ruhe(Versorgungs)genüssen an ehe
malige öffentlich-rechtliche Bundesbedien
stete des Ruhestandes (733 d. B.) .  

Nach § 1 ist folgender § 2 einzuschalten : 
, ,§  2. Die Bestimmungen des § 1 gelten 

sinngemäß für die Landeslehrer ( §  2 lit. b 
des Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetzes, 
BGBI. Nr. 88/1948, und § 1 des Landes
lehrer-Gehaltsüherleitungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 1 88/1949)." 

Der bisherige § 2 erhält die Bezeichnung 
§ 3 und hat folgendermaßen zu lauten : 

, , §  3. Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes sind hinsichtlich des § 1 das Bundes
ministerium für Finanzen, hinsichtlich des 
§ 2, soweit sie nicht den Bundesländern 
obliegt, das Bundesministerium für Unter
richt, hinsichtlich der Lehrer an land
und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fach
schulen jedoch das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, und zwar heide 
im Einvernehmen mit dem Bundesmini
sterium für Finanzen, betraut."  

Begründung : Die Einschaltung des vor
geschlagenep. neuen § 2 in den Gesetzestext 
ist deshalh notwendig, um die Anwendung 
des Gesetzes auf die vom Bund besoldeten, 
aher unter der Diensthoheit der Länder 
stehenden Lehrpersonen zu ermöglichen. 

Durch die Aufnahme des neuen § 2 
ergibt sich die Notwendigkeit, auf diese 
Bestimmung in der Vollzugsklausel Bezug 
zu nehmen. 

Der Antrag ist nach der Geschäftsordnung 
genügend unterstützt und steht daher zur 
Behandlung. 

Ich ersuche nunmehr' den Herrn Bericht
erstatter, Abg. Dr. Gorbach,. um seinen Bericht. 

Berichterstatter Dr. Gorbach : Hohes Haus ! 
Gegenstand meiner Ausführungen ist ein Be
richt des Hauptau$schusses vom 20. Jänner 
1 956 über die Regierungsvorlage (619 d. B.) : 
Bundesgesetz,  betreffend die Gewährung von 

Ruhe(Versorgungs)genüssen an ehemalige 
öffentlich-rechtliche Bundesbedienstete des 
Ruhestandes. 

Der Nationalrat hat sich in seiner Sitzung 
am 2. Juni 1954 bereits einmal mit der gegen
ständlichen Materie befaßt und die Bestim
mungen, welche die Regierungsvorlage ent
hält, zum Beschluß erhoben. Der Alliierte Rat 
hat diesen Gesetzesbeschluß nicht für genehm 
gehalten, er konnte daher im Sinne des 
zweiten Kontrollabkommens im Bundesgesetz
blatt nicht . kundgemacht und daher nicht 
in Kraft gesetzt werden. N ach Wegfall der 
Fesseln, die uns das Besatzungsstatut auf
erlegt hatte, steht nun der Wiederholung 
des Gesetzesbeschlusses, um ihn der Rechts
wirksamkeit zuzuführen, nichts im Wege . 

Durch den Gesetzentwurf sollen einem 
bestimmten Kreis von Pensionisten des Bundes 
Pensionen, auf welche sie seinerzeit .Anspruch 
hatten, die sie jedoch auf Grund der besonderen 
politischen Verhältnisse der Jahre 1933 bis 1945 
verloren hatten, weiter gewährt werden. Das 
Beamten-überleitungsgesetz und die Bestim
mungen des NS- oder des Strafgesetzes standen 
einer übernahme gewisser Beamter entgegen 
oder führten zu ihrer Ausscheidung aus 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. 

Die Regierungsvorlage hat vorwiegend jene 
Personen im Auge, die nach einer Verordnung 
vom 26. Jänner 1934 aus dem öffentlichen 
Dienst ausgeschieden wurden und nunmehr, 
sofern sie nicht wieder aktiv wurden, keine 
Pension erhalten können, weil sie am 13.  März 
1938 nicht im öffentlichen Dienst standen ; 
zweitens die Personen, die am 13.  März 1938 
bereits Pensionisten waren und im Jahre 1945 
automatisch in das österreichische Ruhestands
verhältnis übergeleitet wurden, aber ihre 
Pension wegen einer darauffolgenden straf
gerichtlichen Verurteilung wieder verloren 
haben. 

Bisher wurden diesen Personen außerordent
liche Versorgungsgenüsse im vollen Ausmaß 
der auf Grund der Dienstzeit sich ergebenden 
PensiOnen ohne Rücksicht auf das Lehens
alter und ohne Prüfung der Bedürftigkeit 
gewährt. Nunmehr aber soll die Wieder
gewährung der Pensionen als normalmäßiger 
Versorgungsgenüsse ganz allgemein durch das 
Gesetz ausgesprochen werden, mit einem Wort, 
diese vom Bundespräsidenten gewährten Gna
denakte sollen nunmehr legitimiert werden. 

Nach Abschluß der Debatte wurde die 
Regierungsvorlage mit einem gemeinsamen 
Ergänzungsantrag der drei im Hauptausschuß 
vertretenen Parteien einstimmig angenommen. 
Die Ergänzung des Gesetzestextes besteht 
darin, daß im § 1 Abs . 1 nach den Worten 
" infolge einer strafgerichtlichen Verurteilung" 
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noch folgende Worte eingefügt werden : "wegen niemals geschehen. Wir ziehen den Trennungs
des Verbrechens nach § 8 des Verbotsgesetzes, strich zwischen jenen, die sich aus Überzeugung 
StGßl. Nr. 13/ 1 945, oder nach § 8 des Verbots- oder aus Schwäche zum Nationalsozialismus 
gesetzes 1 947 (I. Hauptstück Abschnitt II bekannten, und jenen anderen, die ihre Hände 
Z. 7 des Nationalsozialistengesetzes, BGBL in Blut tauchten und sich am Elend anderer 
Nr. 25/ 1 947) oder" . Es handelt sich bei bereicherten. 
dieser Gesetzesstelle um den Tatbestand des Es war vielleicht der schlimmste Fehler sogenannten Registrierungsbetruges. der Nationalsozialistengesetze, daß man For-

Zu dem heute eingebrachten Antrag der maldelikte gleichgestellt hat mit wirklichen 
Abg. Lola Solar, Holzfeind, Mädl, Dr. Neu- Verbrechen gegen die demokratische Republik 
gebauer und Genossen erkläre ich, daß ich und gegen die Menschlichkeit. Es war vor 
ihm beitrete. allem ein Unding, die sogenannten Illegalen 

Ich stelle daher namens des Hauptaus- mit ganz besonderen Verfügungen zu treffen. 
schusses den A n  t r a g, dem in Ver handlung Denn wir alle wissen : Unter der Diktatur 
stehenden Gesetzentwurf in der vom Haupt- Dollfuß' , Schuschniggs und Starhembergs war 
ausschuß beschlossenen Fassung unter Be- so gut wie alles illegal, es waren nicht nur 
rücksichtigung des heute eingebrachten Er- die Nationalsozialisten, es . waren die Sozia
gänzungsantrages die verfassungsmäßige Zu- listen, es waren die Kommunisten, es waren 
stimmung zu erteilen. Zugleich beantrage ich, die Gewerkschafter illegal, und das Illegalste 
da ·W ortmeldungen vorliegen, General- und von allem war das Regime, war die Regierung 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. Dollfuß-Schuschnigg-Starhemberg. 

Präsident : Es ist beantragt, General- und Wir standen damals bei der Nationalsozia-
Spezialdebatte unter einem abzuführen. - listengesetzgebung einer Art Rachefeldzug 
Ein Eimval1d dagegen wird nicht erhoben. der ÖVP gegen kleine Leute gegenüber, 
'Vir gehen daher in die Debatte ein. die sich aus Empörung gegen die Diktatur 

Dollfuß-Schuschnigg-Starhemberg den Natio-Zum Wort gemeldet ist als Gegenredner I I hl . na sozia isten angesc os sen haben. Und wir der Herr Abg. Ernst Fischer. Ich erteile 
ihm das Wort . haben damals zur gleichen Zeit erlebt, daß 

. wirtschaftlich Mächtige, die mit dem N ational-
Abg; Ernst Fischer : Meine Damen und sozialismus zusammengearbeitet und an ihm 

Herren ! Das Parlament hat in seiner letzten verdient hatten � ich nenne Namen wie 
Sitzung einen Antrag meiner Fraktion ab- Guido Schmidt, wie Joham, wie Lauda -, 
gelehnt, die Regierung möge ein Gesetz von der ÖVP nicht nur sofort in Gnaden 
vorbereiten, um den in Österreich lebenden aufgenommen, sondern auch in neue Macht
Opfern des Faschismus wenigstens eine teil- positionen eingeführt \vurden. Es wurde da
weise Wiedergutmachung zu gewähren. Heute mals eine Art Klassenstandpunkt eingenom
liegt ein Gesetz vor, das nicht den Opfern, men, die Begüterten, die Bevorrechteten zu 
sondern den Helfern des Faschismus eine schonen, die Kleineren aber mit aller Schärfe 
Art Wiedergutmachung bringen soll. "Vir zu treffen. 
haben schon einmal gegen dieses Gesetz Nun stellen wir fest, daß auch im heute 
gestimmt und werden auch heute dagegen vorliegenden Gesetzentwurf nicht unterschie
stimmen. Wir wünschen, daß alle ehemaligen den wird zwischen jenen, die nur wegen 
Nationalsozialisten, die sich keiner Verbrechen Formaldelikten ihre Pension verloren, und 
schuldig machten, als vollkommen gleich- jenen, die wirklicher Verbrechen überführt 
berechtigte Staatsbürger anerkannt werden, wurden. Wir wären bereit, einem Gesetz 
aber wir wünschen nicht, daß Kriegsyer- zuzustimmen, das die Pension für ehemalige 
brecher dieselben Rechte genießen. Nationalsozialisten sicherstellt, die reine Hände 

Die Bundesregierung hat im Jahre 1 953 haben, aber nicht für solche, deren Schuld 
erklärt, es würde jeder Rechtsidee hohn- in Wahrheit nie zu tilgen ist. 
sprechen, wenn wegen schwerer Verbrechen Aus den Erläuternden Bemerkungen der 
gegen die Menschlichkeit verurteilte Personen Regierungsvorlage und mehl' noch aus der 
schon nach Verbüßung eines geringen Teiles Begründung des seinerzeitigen gemeinsamen 
ihrer gerechten Strafe ganz allgemein begnadigt Antrages der ÖVP, \;ler SPÖ und des VdU 
würden. Wir stehen auch heute noch auf geht hervor, daß ohnehin schon alles unter
dem Standpunkt, den damals die Bundes- nommen wurde, um verurteilten Kriegsver
regierung eingenommen hat, und halten es brechern auf dem Gnadenweg laufende Pen
für einen Hohn auf jede Rechtsidee, daß sionsbezüge zukommen zu lassen. Ich möchte 
sich etwa der blutige Sanitzer der · Freiheit hier die Frage stellen : Bekommt auch der 
erfreut, daß die Judenschlächter von Kolomea Henker Dr. Trnka, bekommt auch der blutige 
mitten unter uns sind, als sei das Entsetzliche Sanitzer heute schon stillschweigend gewährte 
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Pensions bezüge ? Wird auch dem Hitler- sten Tag in den Zeitungen Berichte mit 
General und Kriegsverbrecher Rendulic eine Überschriften, als wäre nUll alles Unrecht 
solche Pension ausbezahlt ? Ich stelle schon der Ausnahmegesetze abgeschafft worden. Es 
darum diese Frage, weil der ÖVP nahestehende waren ausdrücklich solche Balkenletternüber
Zeitungen mitgeteilt haben, daß Rendulic im schriften wie "Unrecht der Ausnahmegesetze 
österreichischen Bundesheer eine gewichtige abgeschafft", "Pensionsgerechtigkeit" Ull' 1 
Rolle spielen soll. Sind wir wirklich so weit, dieser Dinge mehr. Man hätte nach diesen 
daß zwar nicht die Toten auferstehen, aber überschriften glauben können, die von Tau 
jene, die sie in den Tod jagten, mit Trommeln senden und Abertausenden erwartete politische 
und Trompeten wiederkehren ? Wir sind Generalamnestie oder Befreiungsamnestie sei 
durchaus dafür, daß über die Gräber Gras nun endlich vom Hauptausschuß beraten 
wächst, aber wir wenden uns leidenschaft- und dem Hause zur Annahme empfohlen 
lieh dagegen, daß die Schuldigen, belohnt worden. Was war aber in Wirklichkeit ,  
und geehrt, über die Gräber hinwegschreiten ; I und womit haben wir uns heute zu befassen � 
unter ihren Stiefeln müßten die Gräber wieder ' Es kreißten die Berge, und ein }Iäuslein \va r d  
aufbrechen und die Vergangenheit sich der geboren. Die Vorgeschichte war doch so : 
Gegenwart bemächtigen. 

Im Oktober hat uns die Regierung dn:'i 
Man sagt uns immer wieder : Recht muß Regierungsvorlagen zugeleitet : ein Vermögens

Recht bleiben. Wir fragen : Welches Recht rückübertragungsgesetz, ein Pensionswieder
und wessen Recht ? Man kann doch nicht gewährungsgesetz, das nun zur Debatte steht ,  
das Recht der Opfer, der Bombengeschädigten, und ein Bundesverfassungsgesetz, \vomit 
der vom Faschis�us Verfolgten und �'liß- staatsbürgerschaftsrechtliche Bestimmungen 
handelten auf Wledergut�achung bestreIten aufgehoben Iverden, das den nächsten Punkt. 
und

. 
das Recht der �üIegsverbrech

.
er auf der Tagesordnung bildet. Die beiden erst 

PenSIOnen der demokratIschen Repubhk kon- en . ten Gesetze Vermögeusrückübertra-. ' w  B ·  . I . P . . t 
g ann , ( 

strmeren . enn zum eIspIe eIn enSIOnlS 
I gungsgesetz und Pensionswiedergewähruu3';;-

nach 1945 w�gen ei�es Diebstahls verurteilt gesetz, sind schon 1954 beschlossen word�l� , 
:,;urde und seme Pensl�n verlore� hat, kom�t und zwar deswegen, weil zwei Jahre vorher , 
I�m der ?,esetzgeber m�ht zu HIlfe, �en poli- am 18. Juli 1952, weitergehende Gesetze. 
tI.sche.n R.aubern und Mordern aber reIcht man richtige Amnestiegesetze, die Belasteten
dIe hIlfreIche Hand. amnestie und die Vermögensverfallsamnestie . 

Ich möchte nachdrücklich hervorheben : zwar vom Hause beschlossen, aber von den 
\Vir fordern nicht Rache, wir fordern G�rech- Alliierten . nicht genehmigt worden waren. 
tigkeit ! Wir sind daher dagegen, daß Öster- Als ein Ausweg aus der Not, aus diesem 
reichern die Staatsbürgerschaft aberkannt Zustand, der eben durch die Alliierten und 
wird, weil sie sich gegen die Republik ver- ihr ewiges Nein verursacht worden war , 
gingen, und wir werden darum für das folgende ist das Vermögensrückübertragungsgesetz und 
Gesetz stimmen, das diesen absurden Zustand das Pensionswiedergewährungsgesetz zustande
beseitigt. Wenn ein Staatsbürger das Gesetz gekommen, aber keineswegs als vollwertiger, 
übertritt, soll man ihn vor Gericht stellen, gleichwertiger und gleich umfangreicher Er
aber nicht ausbürgern. Die Ausbürgerung satz, sondern eben nur als notdürftiger, 
war die Methode des grünen und des braunen bescheidener Teilersatz dessen, was das Par
Faschismus. Wir fordern daher auch im lament schon z'wei Jahre vorher, und zwar 
Fall Starhemberg, daß man ihn vor Gericht auch mit den Stimmen der Kommunisten, 
stellt, nicht aber, daß man ihn ausbürgert.  in Form der Belastetenamnestie beschlossen 
Ich wiederhole : Wir sind für die volle Gleich- hatte. 
berechtigung aller ehemaligen Nationalsozia
listen mit allen übrigen Staatsbürgern, aber 
wir weigern uns, Iüiegsverbrechern dasselbe 
zuzugestehen. Und weil in diesem Gesetz 
kein Unterschied gemacht wird (Abg. Doktor 
Pfeifer: Ganz falsch !) , werden wir gegen diesen 
Gesetzentwurf stimmen. 

Präsident : Als Proredner kommt der Herr 
Abg. Dr. Pfeifer zum \Vort. 

Abg. Dr. Pfeifer : Hohes Haus ! Als der 
Hauptausschuß am 20. Jänner dieses Jahres 
das vorliegende Ge.setz und noch zwei andere 
Gesetze, die auf der Tagesordnung gestanden 
waren, behandelt hatte, erschienen am näch-

Wir haben im Jahre 1954 diesen Ausweg 
gesucht. Ich selbst war es, der einen gemein
salllen Antrag unserer Fraktion und der ÖVP 
auf authentische Auslegung des Gnadenrechte� 
des Bundespräsidenten ausgearbeitet hat ; wir 
haben also diesen notdürftigen Ersatz seiner
zeit selbst herbeigeführt und beschlossen_ 
Aber wir haben ebenso im Oktober 19;3;3, 
als diese der Initiative des Hauses entsprun
genen Vorlagen dem Nationalrat auf einmal 
als Regierungsvorlagen zugeleitet wurden, 
gleich unsere Ansicht dahin kundgegeben, 
daß das in der neuen Situation nach Ab
schluß des Staatsvertrages und nach Abzu� 
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der Truppen zuwenig sei, was nun einfach 
als neue Auflage einer alten Sache, die zeitlich 
überholt war, dargeboten wurde. Wir haben 
im Oktober als Antwort auf die Einbringung 
dieser drei Regierungsvorlagen gesagt : Nun 
ist mehr zu tun, nun ist eine politische General
amnestie zu gewähren, die uns ja auch der 
Herr Bundeskanzler während der Staats
vertragsverhandlungen versprochen hat. Wir 
haben daher am ersten Tag der Herbst
session einen diesbezüglichen Entschließungs
antrag eingebracht und zwei Tage später 
einen konkreten Gesetzesantrag auf eine voll
ständige Belastetenamnestie, die über den 
engen Rahmen des Jahres 1952 hinausgeht. 
Die ÖVP hat ebenfalls einen Gesetzentwurf, 
betreffend eine Belastetellamnestie, eingebrach t. 
Aber was geschah weiter ? 

Nun wurden diese Vorlagen dem Haupt
ausschuß und von dort dem schon zur ständigen 
Einrichtung gewordenen Unterausschuß für 
NS-Angelegenheiten zugewiesen. Man hat ge
glaubt und gehofft, die Regierung und die 
Regierungsparteien - bei uns war es selbst
verständlich - werden ihren ganzen Eifer 
und ihren ganzen Stolz dareinsetzen, diese 
Entwürfe so rasch wie möglich, jedenfalls 
noch bis Weihnachten, zu verabschieden. Es 
wurde dann endlich einmal eine Sitzung 
des Unterausschusses für November ange
setzt, der Termin jedoch wieder auf Dezember 
verschoben. Und als der Dezember da war, 
wurde der Termin wieder auf unbestimmte 
Zeit verschoben. Als wir im Jänner darauf 
bestanden haben, daß der Unterausschuß 
nun endlich zusammentritt, kam es dazu -
gewissermaßen als Antwort darauf -, daß 
die drei erwähnten Regierungsvorlagen, die 
wir für zuwenig befanden, auf die Tages
ordnung der Sitzung des Hauptausschusses 
vom 20. Jänner gesetzt wurden : an der Spitze 
das Vermögensrückübertragungsgesetz, an 
zweiter Stelle das Pensionswiedergewährungs
gesetz und an dritter Stelle das Gesetz über 
die Aufhebung gewisser staatsbürgerschafts
rechtlicher Bestimmungen des NS-Gesetzes. 

Der Hauptausschuß hat dann den Punkt 1 
von der Tagesordnung abgesetzt. Damit 
ist er nur den Gedankengängen gefolgt, 
die wir schon im Herbst, im Oktober klar 
ausgesprochen haben, daß nämlich die Zeit 
vorbei ist, in einem Gesetz neuerlich mit 
Kann-Bestimmungen zu kommen, nach wel
chen keinerlei Anspruch auf die Rück
erstattung des verfallenen Vermögens be
steht, sondern alles in das freie Ermessen, 
diesmal des Finanzministeriums gelegt wird. 
Wir vertraten vielmehr die Ansicht, daß 
die Grundsätze der Amnestie 1952 nun in 
weiterem :Maße zu verwirklichen sind, und 

dieser Ansicht haben sich in letzter Stunde 
auch die Regierungsparteien bezüglich der 
Vermögensrückübertragung angeschlossen. Es 
ist nun so, daß bezüglich des verfallenen 
Vermögens in der " zuständigen Zentralstelle 
ein Entwurf über eine Vermögensverfalls
amnestie ausgearbeitet wird. 

Aber auch das ist eigentlich nicht das, 
was man dem Umfang nach erwartet hätte, 
wenn nun wieder stückweise für jede einzelne 
menschenrechtswidrige Maßnahme, wie Ver
mögensverfall, Staatsbürgerschaftsentzug und 
für dies und jenes, eine eigene Amnestie ge
macht wird. 'Vir hätten uns eine General
amnestie gedacht, das heißt ein einziges 
Gesetz, das mit allem Unrecht aufräumt. 
Dieser Weg ist also jetzt noch nicht be
schritten, sondern man geht stückweise vor 
und schreitet nur sehr allmählich weiter. Nach 
unserer Auffassung wäre das einzig richtige 
eine Generalamnestie, die alle Sühnefolgen 
und zugleich auch alle Strafen und Rechts
folgen einer Verurteilung, wenigstens einer 
Verurteilung hinsichtlich der im nachhinein 
konstruierten politischen Formaldelikte - das 
sage ich jetzt schon als Erwiderung auf die 
Ausführungen des Herrn Abg. Fischer - für 
beendet erklärt und die weitere Verfolgung 
einstellt und verbietet. 

Aber noch immer ist man kleinlich, noch 
immer hat der Geist der Befriedung und Ver
söhnung und Gerechtigkeit nicht voll die 
Oberhand gewonnen. Um aber so zu tun, 
als ob man versöhnlich wäre, beschloß man 
dieses auf der Tagesordnung des Haupt
ausschusses an zweiter Stelle gestandene Ge
setz über die Gewährung von Ruhe- und 
Versorgungsgenüssen an ehemalige öfIentlich
rechtliche Bundesbedienstete des Ruhestandes, 
das man kurz als Pensionswiedergewährungs
gesetz bezeichnen kann. Aber auch dieses 
Gesetz ist in aller seiner Bescheidenheit dem 
Umfang nach noch immer mit manchen 
Halbheiten belastet. In dem Augenblick, 
wo die von uns und übrigens auch von der ÖVP 
beantragte Belastetenamnestie in Kraft tritt, 
würde dieses heute vorliegende Gesetz völlig 
überflüssig, da ja diese Belastete"namnestie 
Rechts- und Sühnefolgen in einem Zuge 
beseitigt. 

Das vorliegende Gesetz hat aber seiner 
Entstehungsgeschichte nach, obwohl das nicht 
ausdrücklich ausgesprochen ist, nur die Rechts
folge des Pensionsverlustes vor Augen, die 
Rechtsfolge, die nach den Bestimmungen 
unseres Strafgesetzes mit der Verurteilung 
wegen eines Verbrechens verbunden ist, und 
zwar hier nach dem Wortlaut des Gesetzes 
mit der Verurteilung wegen eines Verbrechens, 
das unter den § 6 des Gesetzes vom 15. No-
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vember 1867 fällt - das sind die sogenannten 
politischen Verbrechen, also im wesentlichen 
der Hochverrat -, nur daß man dann, an
geregt durch mich, durch einen gemeinsamen 
Antrag im Hauptausschuß noch den § 8 des 
Verbotsgesetzes, das ist der Registrierungs
betrug, auch dazugenommen hat. Das ist 
zu betonen gegenüber den Ausführungen 
meines Vorredners, weil der Personenkreis, 
was die Delikte anlangt, ohnedies äußerst 
eng gezogen ist, Herr Abg. Fischer J Er wird 
ja in Wirklichkeit abgestellt auf die im 
Jahre 1867 - damals gab es gar keine Kriegs
verbrechen - bestehenden politischen Delikte, 
also im wesentlichen auf Hochverrat. Ob,vohl 
das Verbotsgesetz in seinen §§ 1,0 und 1 1  
mit diesem Hochverratsparagraphen operiert, 
handelt es sich hier gar nicht um einen wirk
lichen Hochverrat, sondern nur um einen 
konstruierten, aber aus Einfachheitsgründen 
hat man das alte Gesetz vom Jahre 1 867 wieder 
aus der Lade gezogen und verwendet. 

Es ist also absolut unrichtig, zu sagen, 
daß das Gesetz etwa solchen Personen, die 
nach · dem Kriegsverbrechergesetz verurteilt 
wurden, nun die Pension wiedergewährt, son
dern in Betracht kommen nur solche Personen, 
die wegen eines politischen Formaldeliktes 
oder wegen des sogenannten Registrierungs-
betruges verurteilt wurden. Dieser war ja 
in Wahrheit gar kein Betrug, sondern die 
Inanspruchnahme des Rechtes jedes Ange
klagten, daß er sich nicht selber anzeigen 
muß, um so die Schlinge um seinen Hals zu 
legen. So ist die Lage. 

Wenn ich gesagt habe, daß das Gesetz 
selbst innerhalb dieses nun schon gekenn
zeichneten Rahmens äußerst bescheiden ist, 
so deshalb, weil man pra,ktisch eigentlich 
nur die Rechtsfolge des Pensionsverlustes 
beseitigen wollte, und zwar der Entstehungs
geschichte nach deswegen, weil sich die Mini
sterialbürokratie zu Unrecht auf den Stand
punkt gestellt hat, daß der Bundespräsident 
die Rechtsfolge des eingetretenen Pensions
yerlustes nicht nachsehen könne. Eine un
haltbare Ansicht, weil das Gnadenrecht des 
Bundespräsidenten auch das Restitutionsrecht 
umfaßt, das heißt auch das Recht, ein etwa 
verlorenes, verwirktes Recht wieder im alten 
lJmfang herzustellen und zurückzugeben. Daß 
dem so ist, zeigt deutlich, daß, wenn der 
Pensionsverlust als Sühnefolge auftritt, es 
heute schon seit Jahren so gehandhabt wird, 
daß dann der Bundespräsident eine solche 
Sühnefolge nach § 17 des Verbotsgesetzes 
nachsieht, obwohl- sie ja ebenfalls im Verlust 
eines Rechtes bestanden hat. Aber der Gedanke 
derjenigen, die den Entwurf verfaßt haben, 
war, die durch die Verurteilung verloren
gegangene Pension - weil man glaubte, der 

Bundespräsident könne es nicht - durch den 
Gesetzgeber wieder zurückzugeben, allerdings 
mit einer Einschränkung, zu der ich nun 
komme, denn es heißt hier im Gesetz : "frü
hestens jedoch nach Wegfall von etwa nach 
anderen Vorschriften entgegenstehenden Hin
dernissen",  Da hat man, wenn das einen 
Sinn haben soll, offenbar an die Sühnefolge 
des § 18 lit. b des Verbotsgesetzes gedacht, 
wo es heißt : "Empfängern von Ruhegenüssen 
aus einem öfIentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis oder von Versorgungsgenüssen nach 
einem öffentlichen Bediensteten wird der 
Ruhe- oder Versorgungsgenuß eingestellt." 

Hier aber erhebt sich in \Virklichkeit die 
Frage, ob dieser Wortlaut, der bloß von einer 
Einstellung des Ruhegenusses spricht, tat
sächlich ein gesetzliches Hindernis für die 
Wiedergewährung der Pension durch den 
Gesetzgeber darstellt. Und ich möchte hier 
die Auffassung vertreten, daß das nicht der 
Fall ist, denn es wird nicht, wie zum Beispiel 
bei den Aktiven, gesagt, daß sie mit der 
Einreihung in die Gruppe der Belasteten den 
Anspruch auf alle aus dem Dienstverhältnis 
erwachsenen pensionsrechtlichen Ansprüche 
verloren haben, sondern es wird bloß gesagt, 
daß der Ruhegenuß einzustellen ist. Er wird 
also eingestellt. Das schließt aber nicht aus, 
daß ein solcher auf Grund dieses Gesetzes 
eingestellter Bezug nun durch den Gesetzgeber 
wieder einmal zurückgegeben, wiedergewährt 
wird. 

. Ich hatte daher im Ausschuß die Anregung 
gegeben, die Worte "frühestens jedoch nach 
Wegfall von etwa nach anderen Vorschriften 
entstehenden Hindernissen" überhaupt zu strei. 
ehen. Da dies nicht geschehen ist, bin ich der 
Meinung, daß man zumindest bei gutem Willen 
bei der Gesetzesauslegung sagen könnte : Ein 
solches Hindernis ist im § 18 lit. b für die 
Empfänger von Ruhe- und Versorgungs
genüssen nicht festgelegt, weil nur von einer 
Einstellung und nicht von einem lebensläng
lichen Verlust des Anspruches auf den Ruhe
und Versorgungsgenuß die Rede ist. 

Die Nachsicht der Sühnefolge des Pensions
verlustes ist daher bei richtiger Auslegung 
gar nicht notwendig. Für alle Fälle und wenn 
man sich in der Praxis dieser Auffassung 
nicht anschließen sollte, wollen wir bei dieser 
Gelegenheit in Erinnerung bringen, daß der 
gesetzverschärfende Ministerratsbeschluß vom 
25. Juli 1950, den der Herr Vorgänger des 
heutigen Herrn Finanzministers seinerzeit be
antragt hat, wonach Personen unter 60 Jahren, 
sofern sie nicht erwerbsunfähig sind, praktisch 
von der Nachsicht der Sühnefolge des Pen
sionsverlustes ausgeschlossen sind, als un
menschlich und mit der immer wieder be-
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tonten Befriedungsabsicht im Widerspruch 
stehend ehestens aufzuheben wäre. Wir haben 
ja einen diesbezüglichen Entschließungsantrag 
schon vor mehr als Jahresfrist eingebracht. 
Er ruht mit später von uns hinzugekommenen 
Anträgen immer noch im Unterausschuß des 
Hauptausschusses. Wir können also hier nur 
feststellen, daß leider Gottes bisher seine 
Erledigung verschleppt wurde, daß es höchste 
Zeit wäre, auch diesen längst überholten 
Ministerratsbeschluß vom 25. Juli 1950 auf
zuheben, denn die Begründung, die man immer 
wieder gegeben hat, um diese Aufhebung 
hintanzuha.1ten, ist nicht haltbar. Man hat 
gesagt : Ja, wenn einer noch nicht 60 Jahre 
alt ist, dann kann er ja in der Privatwirtschaft 
tätig sein, das ist gar keine Aff'äre, das ist ohne 
weiteres möglich, das würde sonst zuviel Geld 
kosten. Jedermann weiß aber, daß heute 
insbesondere Leute zwischen 50 und 60 Jahren 
nicht mehr so leicht in der Privatwirtschaft 
unterkommen können. Wir haben ja erst 
vor kurzem wieder einen Antrag eingebracht, 
um gerade das Los dieser Arbeitslosen, die im 
höheren Alter sind, zu lindern, weil sie eben 
nicht so leicht unterkommen. 

Diese ganze Argumentation ist also nicht 
richtig, und wir möchten daher bitten, daß end
lich dieser Ministerratsbeschluß aufgehoben 
wird. Wenn man aber solche Entschließungen 
immer wieder liegenläßt und nicht behandelt, 
so zeigt das, daß der wahre Befriedungswille 
eben noch nicht vorhanden ist. Es wäre 
höchste Zeit, daß endlich eingelenkt wird und 
die politische Verfolgung nach elf Jahren 
eingestellt wird. (Präsident B ö h m  übernimmt 
den Vorsitz.) 

Der Herr Bundeskanzler hat in seiner letzten 
Rundfunksendung vom vergangenen Sonntag 
im Zusammenhang mit Neutralität und Neu
tralismus gesagt : "Österreich ist heute als 
neutraler Staat nichts anderes, als was es 
in den zehn langen Jahren der Besetzung 
und des Kampfes um seine Unabhängigkeit 
war : ein demokratisches Land, das sich zur 
Freiheit bekennt und die Rechte der Menschen 
achtet."  (Beifall bei der WdU.) 

Dazu, Hohes Haus, mit Verlaub, muß ich 
aber sagen : Das war Österreich einmal 
und das soll es nach unserem Wunsch und 
Willen wieder werden : dieses demokratische 
Land, das sich zur Freiheit bekennt und die 
Rechte der Menschen achtet. Aber wir wissen 
doch alle, daß die Ausnahmegesetze, die 1945 
und in den folgenden Jahren beschlossen 
wurden, die Menschenrechte, wie sie in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
niedergelegt sind, mißachtet haben. Diese 
Mißachtung zeigt sich in der ungleichen 
Behandlung der Staatsbürger nach ihrer politi-

sehen Gesinnung, in der Bestrafung wegen 
einer Tat, die zu der Zeit, als sie geschah, 
erlaubt und rechtens war, und in den 
unmenschlichen Strafen, wie Vermögensverfall , 
Pensionsverlust, Staatsbürgerschaftsentzug 
usw. Es heißt also nichts anderes als einen 
ersten bescheidenen Schritt zu dem zu tun, 
was der Herr Bundeskanzler als schon seit 
zehn Jahren be'stehend bezeichnet hat, wenn 
wir heute dieses überaus bescheidene und in 
mancher Hinsicht Halbheiten enthaltende Ge
setz beschließen. 

Wir werden dem Gesetz trotz seiner auf
gezeigten Mängel, weil es im Jahre 1954 
aus einer guten Absicht ' entsprungen war, 
unsere Sti!llmen geben. Wir geben aber 
unmißverständlich unserer Meinung Ausdruck, 
daß es höchste Zeit ist, daß die uns während der 
Staa tsve rtragsverhandlungen versprochene 
Generalamnestie so rasch wie nur möglich 
verwirklicht wird, damit endlich das himmel
schreiende Unrecht der Ausnahmegesetze 
beseitigt und das hergestellt wird, was der 
Herr Bundeskanzler als schon bestehend dar
gestellt hat : Freiheit, Recht und Menschen
rechte ! (Beifall bei der Wd U. - Abg. C e r n y :  
Sehr spät, Herr Dr. Pfeifer ! - Abg. Horn : Vor 
15 Jahren, Herr Pfeifer, hätten Sie so reden 
sollen ! - A bg. K i n  d l : Besser spät als gar 
nicht !) 

Präsident Böhm : Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. (Unruhe.) Ich bitte um 
Ruhe, meine Herren ! Die Debatte ist ge-
schlossen. 

. 

Wünscht der Herr Berichterstatter das 
Schlußwort � - Der Herr Berichterstatter 
verzichtet. Wir kommen daher zur Abstim
mung. 

Bei der A b s t i m mung wird der Gesetz
entwurf in der Fassung des Ausschußberichtes 
mit den vorgeschlagenen Abänderungen in z w e i t e r  
und dri t t e r  Lesung mit Mehrheit zum Be
s c h l u ß  erhoben. 

Präsident Böhm : Wir kommen nunmehr 
zum Punkt 13 der Tagesordnung : Bericht 
des Hauptausschusses über die Regierungs
vorlage (620 d. B.) : Bundesverfassungsgesetz; 
womit staatsbürgerschaftsrechtliche Bestim
mungen geändert werden (734 d. B . ) .  

Berichterstatter ist der Herr Abg. Eibegger. 
Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu berichten . 

Berichterstatter Eibegger : Hohes Haus ! 
Viele Bestimmungen des Nationalsozialisten
gesetzes 1947 sind auf ein Oktroi des ehe
maligen Allüerten Rates zurückzuführen. Viele 
V orschriften dieses Gesetzes Widersprechen 
den Rechtsgrundsätzen der österreichischen 
Bundesverfassung, weshalb auch dieses Gesetz 
als Verfassungsgesetz erklärt und als solches 
beschlossen werden mußte. 
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Der Abschnitt H des III. Hauptstückes des 
Yerbotsgesetzes 1 947 enthält staatsbürger
schaftsrechtliche Bestimmungen, wonach be
stimmte Personengruppen sowohl vom Besitz 
als auch vom Erwerb der österreichischen 
Staatsbürgerschaft ausgeschlossen sind. Zu 
diesen Gruppen gehören : 

Erstens Personen, die in der Zeit vom 
1 .  Juli 1 933 bis 13. März 1 938 die deutsche 
Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung er
erworben haben, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, ob sie jemals der NSDAP oder einer 
ihrer Gliederungen angehört haben. 

Die zweite Gruppe beinhaltet jene Personen 
deutscher Staatsangehörigkeit, welche während 
der von mir genannten Zeit die österreichische 
Bundesbürgerschaft durch Einbürgerung er
worben haben, wenn sie gleichzeitig Mit
glieder der NSDAP oder einer ihrer Gliede
rungen gewesen sind. 

Die dritte Gruppe umfaßt Personen, welche 
im Zusammenhang mit der Unterstützung der 
früheren NSDAP wegen des Verbrechens des 
Hochverrates verurteilt worden sind. 

Wir dürfen dazu feststellen, daß insbe
sondere in der ersten Gruppe Leute betroffen 
werden, die nie der NSDAP angehört haben, 
nie dieselbe unterstützt haben, ja vom Erwerb 
der österreichischen Bundesbürgerschaft sogar 
dann ausgeschlossen sind, wenn sie Wider
standskämpfer gegenüber dem nationalsozia
listischen Regime gewes�n sind. Das zeigt, 
daß bei der Schaffung dieses Verfassungs
gesetzes gegen den Einspruch der österreichi
schen Volksvertretung diese uns fremde Be
stimmung aufgenommen werden mußte, weil 
der damalige Allüerte Rat darauf bestand. 

Aber auch die zwangsweise Aberkennung der 
Staatsbürgerschaft von Personen, die wegen 
eines Verbrechens, gleichgültig welcher Art, 
,'er urteilt worden sind, ist dem österreichischen 
Recht fremd. Es ist auch sinnwidrig, weil ja 
yon der Aberkennung der österreichischen 
Bundesbürgerschaft immer auch alle Familien
mitglieder, gleichgültig, ob sie mitverantwort
lich sind oder nicht, betroffen werden. 

Die Regierungsvorlage 620 d. B .  sieht des
halb vor, daß der Abschnitt II des IH. Haupt
stückes des Nationalsozialistengesetzes 1947 
aufgehoben wird. Durch diese Bestimmung 
wird eine verlorengegangene Staatsbürger
schaft nicht wiedergegeben, sondern es wird 
lediglich die Rechtsgrundlage dafür geschaffen, 
daß jene Personen, die die Staatsbürgerschaft 
verloren haben, dieselbe nach österreichischem 
Recht wiedererlangen können. 

Der Hauptausschuß hat in seiner Sitzung 
vom 20. Jänner dieses Jahres diesen Gesetz
entwurf vorberaten und einhellig beschlossen, 
denselben zur Annahme zu empfehlen. 

Namens des Hauptausschusses stelle ich 
den A n t r a g, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzent
wurf (620 d. B.)  die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Weiters stelle ich geschäftsordnungsmäßig 
den Antrag, falls Wortmeldungen vorliegen, 
die General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen. 

Präsident Böhm : Der Herr Berichterstatter 
hat beantragt, General- und Spezialdebatte 
unter einem durchzuführen. Erhebt sich 
dagegen ein Widerspruch � - Das ist nicht 
der Fall. Wir werden so verfahren. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abg. 
Dr. Pfeifer. Ich erteile es ihm. (Abg. Dokt or 
P i t terman n :  Ich bin sch on wiede1' da ! -
Heiterkeit.) 

Abg. Dr. Pfeifer : Hohes Haus ! Dieses 
Gesetz, womit staatsbürgerschaftsrechtliche 
Bestimmungen geändert, das heißt praktisch 
aufgehoben werden (Abg. C e r n y :  Ein Spät
heimkehrer ! Sie sind erst heute Österreiche1' 
geworden ! - H eiterke-it) , ist sowohl seinem 
Inhalte als auch seiner Begründung nach 
vollauf zu begrüßen. Die politische Ver
folgung so weit zu treiben, daß man jemanden 
nicht nur mit den normalen Mitteln bestraft , 
sondern daß man ihn seiner Staatsbürger
schaft und seines gesamten Vermögens be
raubt, ist das \Vahrzeichen eines finsteren 
Barbarismus. Nicht einmal ein Raubmörder 
wird in dieser ·Weise behandelt, daß man 
ihn seiner Staatsbürgerschaft verlustig er
klärt. Daß eben vor der Staatsbürgerschaft 
Halt gemacht werden soll und daß sie nieh t 
willkürlich entzogen werden soU, weil man 
dadurch ja nur ein Heer von Staatenlosen 
züchtet, was man nach allgemeinen Grund
sätzen des Völkerrechtes nicht will, das hat 
auch die schon früher zitierte Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte in ihrem 
Art. XV ausdrücklich niedergelegt. Dort 
heißt es : 

"Jeder Mensch hat Anspruch auf eme 
Staatsangehörigkeit. Niemand darf seine 
Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch 
ihm das Recht versagt werden, seine 
Staatsangehörigkeit zu wechseln." 

Gerade das ist aber durch die vom Herrn 
Berichterstatter vorgetragenen Bestimmungen 
des Abschnittes H des Hf. Hauptstückes 
des Nationalsozialistengesetzes geschehen. So
wohl wurde wegen nichts und wieder nichts 
die Staatsbürgerschaft entzogen als auch 
davon Betroffenen der Wiedererwerb der 
verlorenen Staatsbürgerschaft verwehrt. 

Der unmittelbare Effekt des vorliegenden 
Gesetzentwurfes ist, daß dieser bisher aus-
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geschlossene Wiedererwerb ermöglicht wird, 
ohne daß aber die verlorene · Staatsbürger
schaft nun von selbst wieder aufleben würde. 
Das ist zu allem Überfluß im Gesetze selbst 
noch einmal niedergelegt. 

Wir sind allerdings der Meinung, daß 
man noch einen Schritt weitergehen muß, 
um früher geschehenes Unrecht zu beseitigen. 
Ich denke da vor allem an die politischen 
Ausbürgerungen, die auf Grund der Ver
ordnung der Bundesregierung Dollfuß vom 
16. August 1933 in zahllosen Fällen aus
gesprochen wurden. Unserer Meinung nach 
müssen diese politischen Ausbürgerungen des
wegen aufgehoben werden, weil die auf Grund 
dieser Verordnung erlassenen Ausbürgerungen 
verfassungswidrig zustandegekommen sind. 
'Vir sind der Meinung, daß diese politischen 
Ausbürgerungen von Gesetzes wegen von 
Anfang an für null und nichtig erklärt werden 
sollen. Wir haben darum in der vorigen 
Gesetzgebungsperiode und auch in dieser 
Gesetzgebungsperiode gleich am Anfang, am 
17 . Juni 1953, einen diesbezüglichen Gesetzes
antrag, 27/A, eingebra.cht, der - so wollen 
wir hoffen - morgen auf die Tagesordnung 
des Verfassungsausschusses gesetzt werden 
wird. Denn es ist klar, für jeden rechtlich 
denkenden Menschen klar, daß man so weit
gehende Eingriffe in die Rechte des einzelnen 
Staatsbürgers wie die Aberkennung der ge
samten Rechtsstellung eines österreichischen 
Staatsbürgers mit einem Federstrich, daß man 
wIche verfassungs- und rechtswidrig zustande
gekommenen Ausbürgerungen eben nicht an
e rkennen soll, wenn man ein Rechtsstaat ist. 
Daß die Verordnung, auf deren Grundlage 
das erlassen wurde, verfassungswidrig war, 
darüber ist gar kein Zweifel. Ich werde j a  
die Gründe des näheren i m  Ausschuß dar
legen. Ich möchte darauf hinweisen, daß 
ein kriegswirtschaftliches Ermächtigungsgesetz 
niemals die Ermächtigung dazu gegeben hat, 
jemandem die Staatsbürgerschaft abzuer
kennen, und daß ferner diese Verordnung 
nnter anderem schon dann in Anwendung 
kam, wenn jemand bloß ohne Bewilligung 
die Staatsgrenze überschritten hat. Ihm wurde 
die Staatsbürgerschaft entzogen, obwohl in 
unserer Verfassung damals stand und heute 
steht, daß die Auswanderung nur durch die 
Wehrpflicht beschränkt ist, sodaß daher ein 
Bewilligungssystem für die Auswanderung 
an sich schon verfassungswidrig war. 

Als Beweis dafür, daß das nicht nur etwa 
unsere Ansicht ist, sondern daß diese Ansicht, 
wie schon gesagt, in der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte festgelegt ist 
und ferner in dem Grundgesetz der Bundes
republik Deutschland, das ja nach der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte er-

lassen wurde und die Konsequenzen aus ihr 
gezogen hat, möchte ich noch darauf hin
weisen, daß in dem Bonner Grundgesetz 
im Art. 16 einmal bestimmt wird : "Die 
deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht ent
zogen werden. Der Verlust der Staatsange
hörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes 
und gegen den Willen des Betroffenen nur 
dann eintreten, wenn der .Betroffene dadurch 
nicht staatenlos wird." Das war aber bei 
den erwähnten Ausbürgerungen die Regel. 
Zweitens ist in dem Art. 1 1 6 Aba. 2 des 
Bonner Grundgesetzes gesagt : "Frühere 
deutsche Staatsangehörige, denen zwischen 
dem 30. Januar 1 933 und dem 8. Mai 1 945 
die · Staatsangehörigkeit aus politischen, rassi
schen oder religiösen Gründen entzogen worden 
ist, und ihre Abkömmlinge sind auf Antrag 
wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht 
ausgebürgert, sofern sie nach dem 8. Mai 1945 
ihren Wohnsitz in Deutschland genommen 
haben und nicht einen entgegengesetzten 
Willen zum Ausdruck gebracht haben." Rier 
ist mit anderen 'Vorten dasselbe nieder
gelegt, was wir in unserem Antrag fordern, 
daß nämlich diese Personen nicht als aus
gebürgert gelten sollen oder, anders aus
gedrückt, daß die politischen Ausbürgerungen 
von Anfang an für null und nichtig zu er
klären sind, was der Wirkung nach genau 
dasselbe ist. Die 'Viderrufsbestimmungen, 
die in unserem Staatsbürgerschafts-Überlei
tungsgesetz vorgesehen sind, daß nämlidl 
die Ausbürgerungen \viderrufen werden können, 
sind unzulänglich und unbefriedigend, weil 
erstens eine Zweiteilung gemacht wird : in 
einem Fall ist zu widerrufen im anderen Fall 
kann nur widerrufen �e;den. Auch die 
Rechtswirkung ist eine verschiedene. Bei 
den Ist-Widerrufen ist es so, als ob die Staat,,
bürgerschaft nie verlorengegangen wäre. 
Bei den Kann-Widerrufen hingegen ist e8 
so, daß die Staatsbürgerschaft erst von1 
Zeitpunkt der Wiederverleihung an wieder 
in Kraft tritt, und das hat zur Folge, daß 
alle Rechte, die durch den Verlust der Staats
bürgerschaft verlorengegangen sind, ver
loren bleiben. Das soll eben nach unserem 
Antrag dadurch beseitigt werden, daß mun 
diese verfassungswidrigen Ausbürgerungen 
vom Anfang an für null und nichtig erklärt. 

Es ist auch darauf hinzuweisen, daß die 
noch fortgeltenden Bestimmungen des N8-
Gesetzes, die sich auf das Staatsbürgerschaf 08-
gesetz beziehen, die Belasteten vom Erwerb 
der Staatsbürgerschaft durch Erklärung sowie 
von der normalen Einbürgerung durch freie 
Verleihung ausschließen. Das sind alles Bestim
mungen, die einmal beseitigt gehören, um den 
normalen Rechtszustand und die Menschen
rechte wiederherzustellen. Das ist bei der 
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Behandlung dieses Gesetzes unbedingt fest- Berichterstatter Mackowitz : Hohes Haus ! 
zustellen. Die Regierungsvorlage 719  der Beilagen um-

Ich möchte - und damit komme ich faßt einen Notenwechsel zwischen der Öster
zum Schlusse - noch auf eines hinweisen, reichischen Botschaft in Rom und dem Italie

was ich schon anfangs sagte, daß nicht nur nischen Außenministerium über die gegenseitige 
der Inhalt des Gesetzes, sondern auch seine Anerkennung akademischer Titel und Grade. 
Begründung zu begrüßen ist, und zwar des- Schon im Pariser Vertrag vom September 
halb, weil sich hier die Regierung zu einer 1946 war vorgesehen, zwischen Italien und 
Auffassung bekennt, die auch die unsrige ist, Österreich ein Abkommen über die wechsel
weil hier in .den Erläuterungen zu diesem seitige Anerkennung der Gültigkeit bestimmter 
Gesetz ausdrücklich gesagt wird : "Nach Auf- akademischer Grade und Hochschuldiplome 
faRsung der Bundesregierung hat die Republik abzuschließen in dem . Bestreben, der deutsch
in den Artikeln 6, 8, 9 und 10 des Staats- sprechenden Bevölkerung Italiens ihren ethni
vertrages lediglich die Verpflichtung über- I sehen Charakter und ihre kulturelle und wirt
nommen, die Überre3te des Naziregimes und schaftliehe Entwicklung zu gewährleisten. Die 
der NS- Organisationen zu liquidieren und vorgesehene Lösung soll es also den Südtirolern 
ein Wiederaufleben des Nationalsozialismus möglich machen, auf Grund eines an einer 
mit allen gesetzgeberischen und administra- österreichischen Hochschule absolvierten Stu
tiven Mitteln zu verhindern, nicht aber, diums einen auch in Italien anerkannten 
die gegen die ehemaligen Angehörigen solcher akademischen Grad zu erlangen. 
Organisationen gerichteten staatsbürgerschafts- Im Art. 1 0  des italienisch-österreichischen 
r edltlichen Maßnahmen für alle Zeiten auf- Kulturabkommens vom 14. März 1 952 wurde 
reehtzuerhalten." zur Behandlung dieser Materie eine Experten-

Und was hier in bezug auf diese Ausnahms- kommission eingesetzt, die zuletzt am 1 1 .  und 
bestimmungen auf dem Gebiete des Staats- 12. Oktober 1955 in Rom zusammentrat . Das 
bürgerschaftsrechtes gesagt wird, gilt ebenso Ergebnis dieser Beratungen ist im vorliegenden 
für alle anderen Maßnahmen, die eben mit Notenwechsel zusammengefaßt. Es gelang, 
den Menschenrechten im ·Widerspruch stehen. eine gegenseitige Anerkennung der akademi
Es ist nicht der Sinn des Art. 10, alles, was sehen Grade hinsichtlich der medizinischen 
gegen das Menschenrecht verstößt, zu ver- Fakultät, der technischen Wissenschaften, 
ewigen, sondern er hat lediglich den Sinn, einschließlich der Fächer der .lVIontanistischen 
(las NS-Regime zu liquidieren und eine Wieder- Hochschule und der Hochschule für Boden
beti:i.tigung hintanzuhalten. Alles andere aber kultur sowie der philosophischen Fakultät , 
gehört beseitigt und dazu ist - das habe soweit sie die Titel und Grade der mathema
ich schon gesagt - unter anderem die lang tisch-naturwissenschaftlichen Gruppe betreffen, 
erwartete und versprochene Generalamnestie zu erreichen. Hingegen führten die Verhand
bestimmt, die nun einmal kommen muß. lungen in der Frage der Anerkennung der 
(Beifall bei der W dU.) akademischen Grade der philologisch-histori

Präsident Böhm : Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet, die Debatte ist geschlossen. 
Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das 
Schlußwort. Wir kommell daher zur Ab-
stimmung. 

Bei der A b s timmung wird der Gesetzentwurf 
nach Feststellung der für ein Ve1"fassungsgesetz 
erforderlichen Beschlußfähigkeit 1:n z w e i t e r  und 
d ri t t er  Lesung e i n s timmig  

,r
um B e s c h l u ß  

. erhoben. . 

Präsident Böhm : "Wir gelangen zum 
14. Punkt der Tagesordnung : Bericht des 
Unterrichtsausschusses über die Regierungs
vorlage (719 d. B . ) : Notenwechsel zwischen der 
Österreichischen Botschaft in Rom und dem 
Italienischen Außenministerium über die gegen
seitige Anerkennung akademischer Titel und 
Grade (746 d. B.) .  

Berichterstatter ist der Herr Abg. Macko
witz. Ich bitte ihn, zum Gegenstand z u  
berichten. 

schen Gruppe der philosophischen Fakultät zu 
keinem befriedigenden Abschluß. Ebenso sind 
von der Anerkennung die Studien der Rechts
wissenschaft, Staatswissenschaft und Handels
wissenschaft nicht erfaßt. Die Verhandlungen 
über diese Gruppen werden fortgeführt. 

Da das vorliegende Übereinkommen ge
setzesändernd ist, bedarf es gemäß Art. 50 
der Bundesverfassung zu seiner Gültigkeit der 
Genehmigung durch den Nationalrat . 

Der Unterrichtsausschuß hat das Überein
kommen in seiner Sitzung am 6. Feber 1956 
beraten und einstimmig beschlossen, dem Ho
hen Hause die Genehmigung zu empfehlen. 

Der Ausschuß hat ferner einen gemeinsamen 
E n t s c h li e ß u ng s a ll t r a g  der Abgeordneten 
Machunze, Dr. Zechner und Dr. Pfeifer ein
stimmig angenommen, der dem Ausschuß
bericht beigedruckt ist und folgenden Wort
laut hat : 

Der Nationalrat erwartet, daß die Ver
handlungen über die noch nicht anerkannten 
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Titel und Grade, so ,vie es laut Protokoll 
vom 1 1 .  und 12.  Oktober 1 955 in Rom zu
gesagt wurde, demnächst wieder aufgenom-

. .  men werden und zur möglichst vollständigen 
Anerkennung aller Titel und Grade, beson
ders aber jener der geisteswissenschaftlichen 
Fächer der philosophischen Fakultät führen ; 
daß ferner gemäß dem \Vortlaut des Pariser 
Vertrages Art. III lit. b die Anerkennung 
sich nicht auf akademische Titel und Grade 
beschränkt. 
Im Namen des Unterrichtsausschusses stelle 

ich den Antr a g, der Nationalrat wolle 
1 .  dem Notenwechsel zwischen der Öster

reichischen Botschaft in Rom und dem 
Italienischen Außenministerium über die gegen
seitige Anerkennung akademischer Titel und 
Grade (7 19 d. B . )  die verfassungsmäßige 
Genehmigung erteilen, und 

2. die dem Ausschußbericht beigedruckte 
Entschließung annehmen. 

Ich beantrage weiter, General- und Spezial
debatte unter einem abzuführen. 

Präsident Böhm : Der Herr Berichterstatter 
beantragt, General- und Spezialdebatte unter 
einem abzuführen. - Widerspruch erfolgt 
keiner. Wir werden so verfahren. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abg. Doktor 
Reimann. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Reimann : Hohes Haus ! Wenn ich 
zum vorliegenden Punkt der Tagesordnung das 
'"V ort ergreife, dann deshalb, weil es mir not
wendig erscheint, daß jedesmal, wenn es sich 
um ein Problem handelt, das Südtirol betrifft, 
.-on dieser Stelle aus auf die Leiden hingewiesen 
wird, welche die Südtiroler durchzumachen 
haben, um sich ihr angestammtes Volkstum 
zu erhalten. Von dieser Stelle aus soll immer 
wieder der Welt, aber vor allem den Süd
tirolern selbst mitgeteilt werden, daß uns 
Österreichern die Frage Südtirol eine Herzens
sache ist und wir mit allen Mitteln darum 
kämpfen, daß den Südtirolern ihr Volkstum 
und ihre Heimat erhalten bleibt . 

Meine Fraktion begrüßt das vorliegende 
Abkommen, obwohl es nur zum Teil den 
Verpflichtungen gerecht wird, die Italien im 
Pariser Vertrag von 1946 übernommen hat. 
Das Sprichwort : "Gut Ding braucht Weil' ! "  
paßt wohl nirgends besser als für die Durch
führung der Bestimmungen des einstmals mit 
so viel Vorschußlorbeeren gerühmten Gruber
de Gasperi-Abkommens. Das Schneckentempo 
der sonst so agilen Italiener in allen Belangen, 
die den Südtirolern i\lre vertraglich zuge
sprochenen Rechte sichern sollen, wird es 
vielleicht noch vermögen, selbst die öster
reichische Regierung in dieser Frage etwas in 
Schwung zu bringen. 

Halten wir · fest : ·  Im Pariser Vertrag von 
1946 verpflichteten sich die Italiener, den 
Südtirolern die Autonomie und eine Reihe von 
Rechten zu gewähren, die ihr Volkstum 
schützen und erhalten sollen. Zu diesen 
Rechten gehört als eine Selbstverständlichkeit 
die Anerkennung der akademischen Grade, die 
sich Südtiroler an österreichischen Hochschulen 
erworben haben. Zehn Jahre hat es nun 
gedauert, bis diese vertragliche Verpflichtung 
verwirklicht wurde - doch beileibe nicht 
vollständig ! Gerade in lenen Fächern, die für 
die Wahrung des Volkstums die wichtigsten 
sind, weil sie dem Unterricht in den Schulen 
dienen, konnte noch keine Vereinbarung erzielt 
werden. Das Geschichtsfach soll, wie man hört, 
auf keinen Fall berücksichtigt werden. Ich 
glaube, daß es keines überzeugenderen Be
weises bedarf, an dem guten Willen der 
Italiener zu zweifeln. 

Italien ist sehr heikel, sobald es sich um 
seine eigenen Volksgruppen handelt. Triest 
liefert ein denkwürdiges Beispiel dafür. Die 
ganze Welt wurde mit Eingaben überschüttet, 
die das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
als eines der heiligsten Rechte hinstellten.  
Im Falle Südtirol jedoch hat Italien plötzlich 
das von ihm so gerühmte Selbstbestimmungs
recht der Völker vergessen. Ja, wir reden 
gar nicht vom Selbstbestimmungsrecht - die 
Italiener wollen den Südtirolern nicht einmal 
ihre Lebensform lassen. Mit einer Raffinesse, 
die den Nachkommen Macchiavellis alle Ehre 
macht, verfolgen sie seit dem Abschluß des 
Pariser Abkommens das Ziel, das deutsche 
Volkstum in Südtirol ohne viel Lärm, aber 
deshalb nicht weniger brutal abzuwürgen. 

Fünf Maßnahmen sind es, die seit Jahren von 
Italien zu diesem Zweck ständig angewendet 
werden : Erstens die Unterwanderung Südtirols 
durch Italiener, zweitens die Vergebung der 
mit Mitteln der Wohnbauhilfe errichteten 
Wohnungen zu 90 Prozent an Italiener, 
drittens das Verbot, deutsche Taufnamen zu 
geben, viertens die Erneuerung der Italieni
sierungsgesellschaft Ente delle Tre Venezie, die 
in ihrer Art wohl das Unduldsamste darstellt, 
was die Welt kennt, und fünftens die Nicht
anerkennung der akademischen Grade, die in 
Österreich in philosophisch-philologischen Fä
chern, insbesondere aber in Geschichte, er
worben wurden. 

Sie können sich deshalb vorstellen, daß wir 
dem heute vorliegenden Abkommen mit ge
mischten Gefühlen gegenüberstehen. Der späte 
Termin seines Zustandekommens - fast zehn 
Jahre nach Eingehen der vertraglichen Ver
pflichtung - und die Vorbehalte von seiten 
der Italiener lassen uns für unsere Südtir.s:>ler 
bangen. Nichts könnte deutlicher vor der 
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'Velt offenbaren, welchen Heldenkampf das 
deutsche Volkstum in Südtirol durchzumachen 
hat, um sich der Italienisierung zu erwehren. 

Wenn der Geist, mit dem die Italiener das 
Gruber-de Gasperi.Abkommen durchführen, 
der Geist wäre, mit dem das neue Europa auf· 
gebaut werden soll, dann könnte ein Vereintes 
Europa nie zustandekommen. Dieser Geist, 
so hieß es, wäre mit dem zweiten Weltkrieg 
ausgestorben. Nun, in Italien feiert er seine 
Auferstehung. Im freien Europa sollen solche 
Ereignisse nicht vorkommen, wie sie in Süd· 
tirol immer wieder geschehen. Während der 
Text des vorliegenden Abkommens im öster· 
reichischen Parlament schon auflag und als 
ein weiteres Stück zur Verwirklichung und 
Durchführung des Pariser Vertrages hingestellt 
wurde, führten die Italiener in Südtirol Maß. 
nahmen durch, die einen schweren Schlag für 
alle jene bedeuteten, die hofften, daß das Leid 
der Vergangeheit die Menschen und die Völker 
einander nähergebracht hätte. 

Bedauerlicherweise hat die Weltöffentlichkeit 
davon nicht in dem Ausmaß Kenntnis ge· 
nommen, wie es g�recht gewesen wäre. 'Venn 
im fernen Asien oder Afrika halbwilde Volks
stämme Europäer massakrieren, so wird das 
in der Weltpresse als ein Zeichen des er· 
wachenden Freiheitswillens hingestellt. Wenn 
aber in Europa ein altes Kulturvolk ein anderes 
ebenso altes Kulturvolk in einer sehr verfeiner· 
ten, aber deshalb nicht minder grausamen Art 
abzuwürgen versucht, dann schweigt man in 
der Welt darüber. (Abg. S t e n de b a c h :  Sehr 
richtig I) 

Es scheint mir deshalb notwendig, daß hier 
von dieser Stelle aus als dem höchsten Forum 
unseres Staates noch einmal vor aller Welt 
die Taten aufgezählt ,�erden, welche die 
I taliener in den letzten Wochen an Südtirolern 

urteilung einer 80jährigen Witwe und ihrer 
Tochter zu je 10.000 Lire Geldstrafe, weil 
sie ihre Jalousien rot· weiß angestrichen hatten. 
Diese Verurteilung erfolgte, obwohl ein als 
Sachverständiger herbeigeholter Museums· 
direktor diese Bemalung als einem alten 
Volksbrauch entsprechend bezeichnet hatte. 

Ich glaube, daß diese Aufzählung genügt, 
obwohl sie noch fortgesetzt werden könnte, weil 
jeden Tag etwas Ähnliches von seiten der 
Italiener geschieht. 

Die Zeit scheint endgültig vorüber zu sein, 
wie bisher stillschweigend zuzuschauen, bis 
das deutsche Volkstum in Südtirol abgewürgt 
ist. Die österreichische Regierung muß endlich 
mit aller Energie darauf dringen, daß die 
Italiener ihre Verpflichtungen, die sie im 
Pariser Vertrag übernommen haben, erfüllen. 
Sollten innerhalb eines bestimmten Zeit
raumes die Verpflichtungen von seiten Italiens 
nicht eingehalten werden, dann müßten weitere 
Aktionen sowohl bei den Weltmächten, die 
seinerzeit beim Pariser Vertrag Pate gestanden 
sind, als auch bei der UNO er�olgen. 

Im Sinne unserer Sympathie für das italie
nische Volk und im Sinne der Freundschaft 
unter den europäischen Völkern, die zur Ein
heit Europas und damit zur Rettung unseres 
Kontinents führen soll, hoffen wir, daß ' eine 
gütige Regelung des Südtiroler Problems 
zustandekommt. Aus diesem Grunde begrüßen 
wir das vorliegende Abkommen. Möge es ein 
Anfang sein, dem in einem wesentlich kürzeren 
Zeitabstand . die weiteren Maßnahmen folgen 
müssen, die unsere Südtiroler ihr eigenes Leben 
leben lassen und ihnen ihre Heimat sichern. 
(Lebhafter Beifall bei der WdU.) 

Präsident Böhm : Als nächster Redner 
gelangt der Herr Abg. Dr. Gschnitzer zum 
Wort . 

begangen haben. Neben den von mir schon Abg. Dr. Gschnitzer : Hohes Haus ! Das 
aufgezeigten ständigen Schikanen wurden die gegenwärtige Abkommen wird die Billigung 
Italiener noch durch folgende Taten in den des Nationalrates zweifellos finden, und 
letzten Wochen vertragsbrüchig : Ers,tens durch einen gewissen Fortschritt bedeutet es auch. 
die Untersagung einer Südtiroler Gefallenen- Um aber zum richtigen Urteil zu kommen, 
feier ; zweitens durch italienisch-nationalisti· muß man die Entwicklung, die zu diesem Ab
sehe Ausschreitungen in Bozen ; drittens durch kommen führte, verfolgen. Man muß dann 
die Drohung, den Südtiroler Landeshauptmann prüfen , was mit dem Abkommen erreicht und 
Pupp wegen Hochverrates anzuklagen, weil was nicht erreicht ist, und man muß schließlich 
er im Sender Innsbruck über die Leiden seiner diese Frage in den Gesamtrahmen der Süd
Landsleute gesprochen habe ; viertens durch die tiroler Frage stellen. 
Angriffe gegen eine Südtiroler Volkstanzgruppe, Die Entwicklung, die zu diesem Abkommen 
die beim traditionellen Fahnenschwingen Flag- führte : In diesem Abkommen wird, wie Sie 
gen mit dem Tiroler Adler verwendet hatte ; bemerken, an zwei Stellen auf den Pariser 
fünftens durch die Verurteilung von zwei Vertrag Bezug genommen. Und in der Tat, 
Südtiroler Bauernburschen zu mehreren Jahren der Pariser Vertrag ist der Ausgangspunkt 
Gefängnis, weil sie in einer Maueraufschrift das für dieses Abkommen. Im Pariser Vertrag hat 
gleiche verlangt hatten wie die Italiener sich die italienische Regierung verpflichtet, 
seinerzeit in Triest, nämlich eine Volks· binnen einem Jahr nach seiner Unterzeich
abstimmung, und sechstens durch die Ver- j nung - er wurde am 5. September 1946 unter- . 
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zeichnet - zu einem Abkommen zur wechsel
seitigen Anerkennung der Gültigkeit gewisser 
Grade und Universitätsdiplome zu gelangen. 
Davon ist auszugehen. Die Idee war, den 
Südtirolern, die im eigenen Lande in ihrer 
Muttersprache nur Volks-,  Mittel- und Fach
schulen besuchen können, das Hochschul
studium in ihrer Muttersprache an öster
reichischen Universitäten zu ermöglichen. 

Wir müssen als erstes feststellen, daß aus 
einem Jahr neun Jahre geworden sind ; kurz 
gesagt deswegen, weil Italien nicht bereit war, 
dem Abkommen entsprechend ein eigenes 
Studientitelgesetz zu beschließen. Es war 
dieselbe Methode, die wir auch bei anderen 
Punkten des Pariser Vertrages bemerken 
mußten : es war das System, die einzelnen 
Punkte vom Pariser Vertrag möglichst los
zulösen, sie aus diesem Zusammenhang heraus
zubrechen. 

Einer der Erfolge des vorliegenden Ab
kommens besteht darin, daß durch den Hin
weis auf den Pariser Vertrag völlig klargestellt 
wurde - was Italien bisher nicht zugegeben 
hat -, daß dieses Abkommen ein Teil der 
Erfüllung des Pariser Vertrages ist. Damit 
ist freilich auch klargestellt, daß die so lange 
Verzögerung eine Verletzung des Pariser Ver
trages war. 

1 949 war es Österreich noch nicht gelungen, 
diesen Standpunkt durchzusetzen, und es 
mußte damals dareinwilligen, daß die Frage 
der Studientitel, losgelöst vom Pariser Ver
trag, im Kulturabkommen ihre Regelung 
finden sollte. Nur ein sogenanntes Sanierungs
gesetz für die Vergangenheit wurde damals von 
Italien zugestanden. Aber das war nicht die 
Idee des Pariser Vertrages. Beim Kampf u m  
die allgemeine Regelung i m  Kulturabkommen 
zeigten sich auch die größten Hindernisse. 

Gegen die heutige Fassung des Art.. 10 
des Kulturabkommens hat sich Österreich 
sehr lange, aber vergeblich zur Wehr gesetzt. 
Es heißt dort : "J ede der beiden Regierungen 
verpflichtet sich, auf Grundlage der Gegen
seitigkeit, die von den Universitäten und Hoch
schulen des anderen Landes den respektiven 
Staatsangehörigen verliehenen akademischen 
Titel und Grade anzuerkennen, vorbehaltlich 
jedoch der in jedem der beiden Staaten in 
den geltenden Gesetzen festgelegten Ein
schränkungen und Ausnahmen." 

Wir haben dann erfahren müssen, daß 
diese Vorbehaltsklausel, gegen die wir immer 
Mißtrauen hatten, zu Recht von uns als ein 
Ausweg und als eine Hintertür angesehen 
worden war, denn es stellte sich bei den Ver
handlungen plötzlich heraus, daß Italien die 
Anerkennung der Studientitel, die in Öster
reich erworben wurden, nur österreichischen 

Staatsbürgern zugestehen wollte, nicht aber 
italienischen Staatsbürgern, also auch nicht 
den Südtirolern, die sie nach der Idee des 
Pariser Abkommens in Österreich hätten er
werben sollen. Deswegen haben wir damals 
im Nationalrat - Sie werden sich noch er
innern - bei der Abstimmung über das Kultur
abkommen noch eine Entschließung ange
nommen, die auf diesen Punkt besonders 
hinwies. 

Bei dem nunmehr vorliegenden Abkommen 
ist es uns gelungen, auch in dieser Frage den 
österreichischen Standpunkt durchzusetzen . 
Es ist uns jetzt einwandfrei zugestanden wor
den, daß diese Anerkennung besonders auf 
die Südtiroler anzuwenden ist. Freilich hat es 
sehr lang gedauert, bis Italien in dieser Frage 
nachgegeben hat, und das mag uns ein An
sporn sein, daß auch der kleinere Staat vom 
größeren Staat bei Zähigkeit und Hartnäckig
keit das erreichen kann, was gerecht ist . 
(Abg. Dr. Kraus : Es wäre mehr zu erreichen !) 

Nun kommen wir zum Abkommen selbst, 
und zwar wieder in ständiger Vergleichung 
mit dem Art. 3 lit. b des Pariser Vertrages. 
Gewiß enthält dieses Abkommen eine statt
liche Reihe von Hochschultiteln, die anerkannt 
werden. Ich mache aber zunächst darauf auf
merksam, daß der Pariser Vertrag in der 
englischen Originalfassung wie auch in der 
italienischen Übersetzung nicht nur von Hoch
schultiteln spricht, sondern von Studientiteln 
überhaupt, daß also hier noch ein Punkt vor
liegt, auf den wir zurückkommen müssen, 
weil es sich zum Beispiel auch darum handelt, 
daß Hebammendiplome in Österreich er
worben werden können, da man sie in Süd
tirol nicht erwerben kann, um damit das 
Gewerbe dann in der Heimat ausüben zu 

können. 

Was die Hochschultitel betrifft, hat Öster
reich in richtiger Würdigung der Grundidee 
die gegenseitige Anerkennung aller Titel und 
Grade vorgeschlagen, aber wir sind damit 
zunächst nicht durchgedrungen, vielmehr hat 
die italienische Kommission versucht, bei 
jedem einzelnen Grad die einzelnen Voraus
setzungen zu prüfen. Damit kommt man 
natürlich nicht weiter - die Anzahl der Vor
lesungsstunden wird nicht immer gerade gleich 
sein -, sondern . man muß sich hier vom euro
päischen Gedanken leiten lassen, daß die 
Grundausbildung in beiden Ländern gleich 
wertig ist. 

Dabei geben wir zu, daß gewisse Titel 
Schwierigkeiten bereiten, vor allem der des 
Doctor juris. Freilich werden die Schwierig
keiten auch weit überschätzt. Ein gründlich aus
gebildeter Kandidat der Rechtswissenschaft 
wird zunächst nur das österreichische Recht 
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beherrschen, aber er hat sich doch die Grund
lagen für die Rechtswissenschaften überhaupt 
erworben und wird sich in andere Rechte, 
auch wenn er sie noch nicht gelernt hat, sehr 
rasch einzufühlen vermögen. Es bleiben über
dies noch die Staatsprüfungen, die j eder Staat 
von seinen Staatsbürgern für die Berufsaus
übung verlangt und die Gelegenheit böten, 
die Kenntnis des eigenen Rechtes zu begut
achten. 

Wenn hier aber auch eine große Zahl VOll 

Titeln anerkannt ist, dürfen wir doch jene 
nicht vergessen, die noch nicht anerkannt 
sind. Und bisher sind insbesondere die geistes
wissenschaftlichen Fächer der philosophischen 
F'akultät noch nicht anerkannt _ .  es fehlen 
auch noch andere -, also Philosophie, Psycho
logie, Pädagogik, die Geschichte aller Sparten, 
die Philologie aller Sparten. Warum sie fehlen, 
das können wir uns schon denken. Diese 
Fächer der Kulturwissenschaften sind enger 
mit dem Volkstum verbunden als die natur
wissenschaftlichen Fächer. ·Wir sind, glaube 
ich, wohl darüber hinaus, von einer deutschen 
Physik und von einer deutschen Mathematik 
zu sprechen, wie man es uns einmal weis
machen wollte. Daß aber bei Geschichte, bei 
Philosophie der nationale Charakter eine ge
wisse Rolle spielt, das wird wohl immer so 
bleiben. Umso wichtiger ist gerade die An
erkennung dieser Fächer für die kulturelle 
Pflege der Südtiroler. 

Ein besonders eindringliches Beispiel mag 
Ihnen zeigen, wie verkehrt der gegenwärtige 
Zustand ist. Der Südtiroler, der Germanistik 
studieren will, um an seiner Schule die 
deutsche Muttersprache zu tradieren, hatte 
hisher die Wahl, entweder an eine italienische 
Universität zu gehen - dort hört er dann 
Deutsch als Fremdsprache, er hört es in 
Italienisch vorgetragen, er schreibt die Disser
tation über deutsche Literaturgeschichte in 
italienischer Sprache ; natürlich eine ganz 
unzureichende Vorbildung für seine Aufgabe -
oder an einer österreichischen Universität 
zu studieren ; dann mußte er seinen Grad 
nostrifizieren lassen und mußte die Disser
tation über deutsche Literaturgeschichte ins 
Italienische übersetzen. Das ist tatsächlich 
ein unmöglicher Zustand, und wir haben 
die begründete Hoffnung, daß auch Italien 
das bei den nunmehr in Aussicht stehenden 
Verhandlungen einsehen wird. Wir würden 
uns nicht einbilden, einen italienischen Staats
hürger, der in Italien Italienisch als Haupt
fach unterrichten will, an einer österreichischen 
Hochschule in Romanistik ausbilden zu können. 
Für Latein und · Griechisch gilt dasselbe. 
Ich bitte zu bedenken, welche Erschwerung 
es für einen Studenten mit deutscher Mutter
sprache bedeutet, wenn er an einer italienischen 

Universität die klassischen Texte nicht ins 
Deutsche, sondern . ins Italienische übertragen 
muß .  Es ist für ihn die doppelte Arbeit. 

Aber auch bei Geschichte müssen wir 
darauf bestehen, daß sie künftig sinngemäß 
im Sinne des Pariser Abkommens an öster
reichischen Hochschulen für Südtiroler tradiert 
werden kann. Südtirol ist nun einmal von 
alters her mit unserer Geschichte verbunden. 
Es würde dem Südtiroler Volkstum nicht 
gerecht werden, wenn die Ausbildung seiner 
Lehrer aus Geschichte nur an italienischen 
Universitäten erfolgte. Wenn man uns von 
italienischer Seite entgegenhält, daß die Süd
tiroler über die italienische Geschichte etwas 
wissen müßten, so gebe ich das ohne weiteres 
zu. Diesem Gesichtspunkt kann ma,n durch 
eine Zusatzprüfung Rechnung tragen, da
gegen wird niemand Vernünftiger etwas ein
zuwenden haben. 

Zur Erfüllung des Pariser Vertrages gehört 
es, daß das Südtiroler Volk kulturell von 
Österreich aus betreut wird, und deswegen 
müssen wir gerade auf der Ausbildung in 
jenen kulturwissenschaftlichen Fächern an 
österreichischen Hochschulen bestehen; So
lange das nicht erreicht ist, können wir von 
einer Erfüllung des Pariser Vertrages in dem 
Punkt nicht sprechen. 

Ich habe schon erwähnt, daß abgesehen 
von den Hochschultiteln auch noch über 
einige andere Studientitel verhandelt wird, 
so vor allem über Fachschultitel von solchen 
Fachschulen, die in Südtirol nicht existieren. 

Wir haben also bei den bisherigen Ver
handlungen durch Nichtnachgeben wirklich 
gute Arbeit geleistet. Wir danken das vor 
allem den unermüdlichen Beamten des Unter
richtsministeriums, das hier federführend war. 

Um aber das vorliegende Abkommen richtig 
einzuschätzen, müssen wir es in den Gesamt
komplex der Südtirolfrage einordnen. Es 
geht hier nur um einen Punkt dieses Gesamt
komplexes, gewiß um einen nicht unwichtigen 
Punkt, aber lange nicht den wichtigsten 
Punkt der Südtirolfrage. Deswegen müssen 
wir uns bewußt bleiben : Wenn wir auch die 
volle Erfüllung dieses Punktes nach so langer 
Verzögerung und mit solchen Schwierigkeiten 
erreicht haben, ist damit noch lange nicht 
alles getan. Ich möchte mich vom sachlichen 
Gegenstand der Verhandlung nicht zu sehr 
entfernen und führe daher nur in gedräng
testel' Kürze folgendes an : 

Die Südtiroler haben in Rom ein Memoran
dum mit a11 ihren Beschwerdepunkten über
reicht. Seitdem sind bald zwei Jahre ver
strichen. Was hat die italienische Regierung 
zur Abhilfe dieser Beschwerden getan ? Italien 
rühmt sich immer, daß in Südtirol der deutsche 
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�Iittelschulunterricht gewährleistet sei. Aber 
was ist dazu zu sagen, wenn bis April 1955 
von 238 deutschen Mittelschullehrern in Süd
tirol erst 24 Planstellen erhalten haben � 
Wir wissen, was das bedeutet. Das bedeutet, 
daß man die Leute in Ungewißheit, in Un
sicherheit hält, daß sie sich nicht rühren 
können, daß sie fürchten müssen, am nächsten 
Tag auf der Straße zu stehen. Was ist mit 
der Anrechnung der Dienstjahre der Reop
tanten, die in der Zwischenzeit eine große 
Zahl von Jahren ohne ihre Schuld verlieren � 
Vor allem aber - und darauf mache ich 
das Hohe Haus und ' die Welt öffentlichkeit 
von hier aus aufmerksam - : Was ist mit 
der himmelschreienden Not der Südtiroler 
Kriegsversehrten, der Kriegerwitwen und 
Kriegerwaisen � Diesen Ärmsten der Armen 
hat man seit 1951 versprochen, sie würden 
in unmittelbar bevorstehende;r Zeit eine Rente 
erhalten. Sie haben damals ihre Gesuche 
eingereicht ; man hat sie entgegengenommen, 
mit allen Unterlagen. Das Gesetz ist dann 
erst vier Jahre später, am 12. Feber 1955, ins 
Leben getreten. Es ist mit manchen Mängeln 
behaftet, über die ich mich hier nicht aus
lassen . will. In Rom wurde ein Sonderamt 
für Südtiroler Kriegsopfer eingerichtet, ein 
Sonderamt, das offenbar nicht die Aufgabe 
der Beförderung, sondern der Verzögerung hat ; 
denn dieses Amt hat im Dezember 1 955 -
also wiederum zehn Monate später - mit
geteilt, daß von den rund 4300 Gesuchstellern 
bisher für 2807 Pensionsakten angelegt wurden. 
Wir wissen, was das heißt : "ein Akt wird 
angelegt" .  Das heißt noch lange nicht, daß 
er erledigt wird. Dazu hätte man ja seit 1951 
bereits Zeit gehabt. Von diesen angelegten 
Akten sind nach Mitteilung dieses Amtes 
sage- und schreibe 300 dem Liquidationsamt 
übergeben worden. Noch immer keine Aus
zahlung ! Von einer Auszahlung auch nur 
in einem Fall enthält diese amtliche Mit
teilung überhaupt nichts. Glaublich haben 
bisher 17 Südtiroler Kriegsversehrte einen 
Rentenbescheid erhalten, noch keiner aber 
eine Rente. Zehn Jahre nach Kriegsende ! 
Das ist europäische Schmach und Schande, 
wenn ich noch dazufüge, daß die Südtiroler 
Landesregierung in Erfüllung einer Menschen
pflicht diesen Opfern Vorschüsse auszahlen 
w�llte und vom römischen Rechnungshof 
(laran gehindert wurde ! 

Ich frage weiter : Hat die Bevölkerung der 
Provinz Bozen wirklich die Autonomie in 
Gesetzgebung und Verwaltung, wie der Pariser 
Vertrag sie ihr, und zwar für sich allein, 
zugesichert hat � Ich frage zum dritten : Ist 
Italien bereit, den deutschen Charakter des 
Gebietes, wie er bis 1918 bestanden hat, 
zu pflegen und zu wahren, wie es ja der Sinn 

des Pariser Abkommens ist ? Ist Italien 
bereit, zuzugestehen, daß Österreich laut 
Pariser Vertrag das Recht hat, sich der 
Südtiroler anzunehmen, sie kulturell zu be
treuen, und daß das keine Einmischung in 
inneritalienische Verhältnisse ist, wie immer 
wieder von hoher Stelle behauptet wurde ? 
Daß auch die Südtiroler das Recht haben, 
sich an Österreich zu wenden, wenn es sich 
um den Pariser Vertrag handelt ? (Abg. 
Dr. Kra u s :  Sehr richtig !) Man droht immer 
wieder mit dem Staatsanwalt. Ich sage : 
Heraus mit dem Staatsanwalt, wenn man 
glaubt, das Recht dazu zu haben ! Aber dann 
wird eine italienische Instanz nicht die letzte 
sein, die das Recht hat, darüber zu ent
scheiden ! (Beifall bei {} V P und W dU.) 

':Vir verweisen auf die Unterstützung der 
dänischen Minderheit in Schleswig, das ist 
in einem Gebiet, das durch Volksabstimmung 
zu Deutschland gekommen ist ! Trotzdem wird 
dort ausdrücklich zugesichert : "Das besondere 
Interesse der dänischen Minderheit, ihre reli
giösen, kulturellen und fachlichen Verbindun
gen mit Dänemark zu pflegen, wird anerkannt.. , , 
Das möge Italien als Vorbild hingestellt sein ! 
(Beifall bei der Ö V P.) 

Wie ist es zu beurteilen, wenn laut "Alto 
Adige" vom 4.  Dezember 1955 der Rektor 
der Universität Padua sich bereit erklärt hat, 
die italienischen Sommerkurse dieser Uni
versität in Brixen zu einer ständigen Uni
versität in Brixen auszubauen ? Wir sehen 
darin eine Verletzung des Pariser Abkommens ! 
Italien besitzt in Österreich nicht weniger als 
zwei italienische Kulturinstitute, einea in 
Wien, eines in Innsbruck, und sieben Ver
einigungen der Societa Dante Alighieri. Es 
wird notwendig werden, über die Vorge
schichte und Tendenz der Societa Dante 
Alighieri, die wir noch aus dem alten Öster
reich her kennen, Aufklärung zu geben. 'Wäre 
es nicht viel eher am Platze, daß Österreich 
neben dem Kulturinstitut in Rom auch eines 
in Südtirol errichtet, um die Verbindung 
mit dem österreichischen Mutterboden zu 
pflegen ? ( Neuerlicher Beifall bei Ö V P.  und 
WdU.) 

Sie sehen, wieviel zu tun bleibt. Es ist 
gewiß keine leichte Aufgabe für unsere Re
gierung, Südtirol im Kampf um sein Recht 
in Rom zu unterstützen. (Abg. Zei l l ingu : 
Wo ist die Regierung ?) Ich kann Ihnen ver
sichern, meine Herren, daß heute die Tiroler 
Nationalräte meiner Partei zusammen mit 
dem Landeshauptmann von Tirol beim Herrn 
Bundeskanzler und dem Herrn Außenminister 
vorgesprochen haben, um . Schritte der Re
gierung in Rom zu erreichen. Es wird ein 
Kommunique darüber herauskommen. ( Abg. 
Dipl. -Ing. Dr. Scheuch :  Höchste Zeit I) 
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Die Regierung kann in dieser Frage, wie 
in keiner anderen, sicher sein, daß sie das 
Volk hinter sich hat. Das österreichische Volk 
will, daß in Südtirol alles geschehe. Die 
Büchersammlung hat ohne die geringste Pro
paganda einen ungeheuren Erfolg, einen uns 
überwältigenden Erfolg erzielt. Ich möchte 
sagen : Die Partei für Südtirol ist die stärkste 
Partei in Österreich, die stärkste, die ele
mentarste ! Sie hat alle Stände in allen öster
reichischen Ländern, sie hat die Jugend und 
sie hat die Zukunft hinter sich. 

Und nicht nur in Österreich ! V or wenigen 
Tagen haben Eisenhower und Eden in der 
'Vashingtoner Erklärung neuerlich betont, 
daß der Mensch von Gott sei und nicht nur 
dazu da, der Staatsmaschinerie zu dienen. 
Sie haben sich neuerlich auf die Atlantik
Charta und die Charta der Vereinten Nationen 
berufen, zum grundlegenden Recht der Völker 
auf Regierungen ihrer "Vahl bekannt. Sie 
haben betont, daß im Laufe der letzten zehn 
Jahre 600 Millionen Menschen in fast 20 Län
dern mit ihrer Unterstützung ihre nationale 
Souveränität erlangt habeIl. 

Wir anerkennen das. Aber wir können 
dazu nicht schweigen. Wir kölmen nicht ver
schweigen, daß gleichzeitig dem Tiroler Volk 
das Recht auf Selbstbestimmung versagt ge
blieben ist, gerade jenem Volk, das im Kampf 
gegen Napoleon seine und damit Europas 
Freiheit heldenmütig verteidigt hat, dessen 
Volksheld Andreas Hofer, beheimatet in Sii.d
tirol, dafür am 20. Februar 1810 den Tod erlitt. 
,. erweigert gerade von Italien, das das gleiche 
,'!elbstbestimmungsrecht in der Triester Frage 
für sich beansprucht hat. Wir erinnern die 
amerikanische Nation an Punkt 9 der 14 Punkte 
\Yilsons, wo es hieß, daß die Berichtigung der 
italienischen Grenzen nach dem klar erkenn-
1')aren nationalen Besitzstand zu geschehen 
habe. Der nationale Besitzstand war und ist 
in Südtirol bei Gott klar erkennbar. 'ViI' 
berufen uns auf die Atlantik-Charta, wonach 
keine territorialen Änderungen zu geschehen 
hätten, die nicht dem frei zum Ausdruck ge
brachten Willen der beteiligten Völker ent
sprechen. 

Eisenhower und Eden versichern, daß sie in 
sicherer und konstanter ·Weise weiteren Millio
nen Menschen helfen werden, sich autonome 
Hegierungen zu geben. Soll das heißen, daß 
auch die Südtiroler Frage jener Lösung zu
geführt wird, die die einfachste und gerechteste 
·wäre : die Wiedergutmachung eines begangenen 
lJnrechtes, eines Unrechtes, das man als solches 
erkannt hat ? Es würde für das italienische Volk 
nicht zum Schaden, sondern zum Gewinn sein, 
und vor allem zum Gewinn für Europa ! (Leb
hafter Beifall bei der () V P.) 

Präsident Böhm : Als nächster Redner gelangt 
der Herr Abg. Dr. Zechner zum Wort. 

Abg. Dr. Zechner : Hohes Haus ! Meine Da
men und Herren ! Im vergangenen Jahr hat in 
Neapel eine gemeinsame Tagung österreichi
scher und italienischer Abgeordneter im Rah
men der Interparlamentarischen Union statt
gefunden. Diese Tagung hat sich unter anderem 
auch mit der Frage befaßt, die uns heute be
schäftigt, nämlich mit der wechselseitigen An
erkennung akademischer Titel und Grade. Ich 
kann nicht behaupten, daß die Haltung der 
italienischen Kollegen bei der Behandlung die
ser Frage eine besonders freudige war. Sie war 
zögernd und zurückhaltend, und wir haben 
gesehen, daß die Behandlung dieser Frage den 
Italienern Schwierigkeiten macht. Sie haben 
sich hauptsächlich auf das Gruber-de Gasperi
Abkommen gestützt. Wir wissen freilich, daß 
Abkommen gut sind, wenn sie rasch und in 
dem Geist durchgeführt werden, den ein solches 
Abkommen erheischt. Nun, wie das wirklich 
vor sich geht, das hat ja der Herr Abg. Gschnit
zer dargelegt. Er hat in Neapel Gelegenheit 
genommen, den Italienern zu sagen, daß 4Je 
Durchführung und insbesondere der Geist, in 
dem die Durchführung geschieht, keineswegs 
dem Abkommen entspricht. 

Ich habe mir damals erlaubt, darauf hin
zuweisen, däß wir Österreicher in der Behand
lung von nationalen Fragen gewisse Erfahrun
gen haben, keine guten Erfahrungen, aber 
immerhin Erfahrungen. Und diese Erfahrungen 
haben uns gelehrt, daß man solche Fragen mit 
einer gewissen Noblesse, mit Großzügigkeit 
behandeln muß, was, wie Sie gehört haben, jetzt 
nicht geschieht. Wenn man mit Administrativ
maßnahmen alles das verhindert, was sein 
sollte, dann entstehen feindliche Schützen
gräben. Und wenn man sich in diesen Schützen
gräben versteckt und nicht zu wirksamen 
Regelungen kommt, dann entstehen eben 
Fronten. Und nationale Fronten haben die 
Eigenschaft, daß sie sich nach und nach 
hinaufschaukeln bis zum Chauvinismus und 
zum Völkerhaß und daß dann mit Vernunft 
überhaupt nichts mehr anzufangen ist ; wir 
haben das gesehen und wir können das bis zum 
heutigen Tag in der Welt sehen. Ich habe dahet· 
an die Großzügigkeit und die Noblesse der 
Italiener appelliert. Ich weiß natürlich nicht 
- Beschlüsse konnten dort nicht gefaßt wer
den -, was solche Auseinandersetzungen, die 
ja in erster Linie der gegenseitigen Orientierung 
dienen, für eine Bedeutung haben. Sicher ist, 
daß es sich bei dieser Frage nicht allein um 
eine Tiroler, sondern um eine österreichische 
Frage handelt, ja daß das auch eine europäische 
Frage, eine Frage der europäischen Befriedung 
ist. Und von diesem Standpunkt aus möchten 
wir auch diese ganze Frage auffassen. 
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Nun ist ja ein gewisses Entgegenkommen 
sichtbar geworden. Wie schon gesagt wurde, 
bezieht es sich auf die Anerkennung von Titeln 
und Graden der mathematisch-naturwissen
schaftlichen Gruppe. Begreiflich, denn das ist 
die Gruppe, wo man am wenigsten mit Politik 
anfangen kann. Trotzdem ist mir nicht ganz 
erklärlich, wieso die humanistische Gruppe so 
stark vernachlässigt wurde. Was die Pädagogik 
anlangt, so wird unsere Pädagogik schon auch 
neben der italienischen Pädagogik bestehen 
können, und die Philosophie würde. mich, ob 
italienisch oder österreichisch, nicht sehr auf
regen. Was die klassische Philologie anlangt, so 
mögen sie die Italiener als die Erben einer gro
ßen Vergangenheit besser verstehen als wir. 
Bei der deutschen Philologie wird das sicher 
nicht der Fall sein. Und was die Geschichte 
anbelangt, so hat der Herr Abg. Gschnitzer 
schon gesagt, daß wir auch imstande sind, das 
�otwendige zu erlernen. 

Grade allein Rücksicht nehmen, sondern eine 
Staatsprüfung verlangen, und da hat man dann 
genug Gelegenheit, alles das zu prüfen, von dem 
man glaubt, daß es für eine Staatsstellung not
wendig sei. Da können sie ihn ja auch aus der 
italienischen Geschichte h�nreichend prüfen. 

Ich sehe aber glücklicherweise, daß jetzt tat
sächlich ein gewisses Entgegenkommen vor
handen ist, und ich glaube sagen zu können, 
daß man mit einem weitergehenden Entgegen
kommen wird rechnen dürfen . Die Entschlie
ßung , die wir vorlegen, ist jedenfalls ein Appeli 
in der Richtung. Ein weiteres, und zwar ein groß
zügiges Entgegenkommen ist durchaus er
wünscht und liegt in beiderseitigem Interesse . 

Ich sehe, daß die Ministerbank leer ist, aber 
es wäre wünschenswert, wenn der Herr Außen
minister gelegentlich (Ruf bei der Ö V P: Ist 
schon, da !) über die Frage Südtirol sprechen 
würde, damit man diese Probleme nicht immer 
nur sozusagen am Rande behandelt. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Präsident Böhm : Zum Wort ist niemau(l 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf da<; 
Schlußwort. Wir kommen daher zur Abstim
mung. 

Bei der A bs t i mmung wird dem Notenwechsel 
e i ns t immig  die verfassungsmäßige Genehm i
g u n g  erteilt. 

Die dem Ausschußbericht beigedruckte Ent
schließung wird e i n sti mmig angenomm e n .  

Präsident Böhm : Damit ist die Tagesordnung 
e r s c h ö p ft. 

Die n ä c h s t e  Sitzung findet voraussichtlich 

Aber meines Erachtens sind diese Titel und 
Grade doch gar nicht so wichtig, wenn es sich 
nur um die Ausübung einer 'privaten Tätigkeit 
handelt. Mit Pädagogik, Philologie, Philosophie 
und Geschichte aber kann man privat über
haupt nichts anfangen, diese Disziplinen kann 
man nur an Schulen betreiben. Wenn jemand 
aber privat seinen Titel verwerten will, etwa als 
Arzt, so muß er als Arzt etwas können, sonst 
geht kein Patient zu ihm hin. Und wenn einer 
Advokat sein will - wahrscheinlich ist da 
auch noch eine Advokatursprüfung vor
geschrieben -, so muß er die italienischen 
Gesetze kennen. Wenn er sie nicht kennt, 
werden keine Klienten zu ihm kommen. Das 
halte ich also für ungefährlich. 'Venn jemand 
aber als Jurist Richter oder Staatsbeamter am 29. Februar dieses Jahres statt. Die Tages
werden will, oder wenn er als Mittelschullehrer ordnung wird noch schriftlich bekanntgegeben 
eine Anstellung finden will - und auf das werden. 
kommt es hier doch an -, wird der Staat bei 
seiner Anstellung nicht auf die akademischen Die Sitzung ist g e s c h l o s s e n. 

SchlUß der Sitzung: 13 Uhr 15 Minuten 

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei. 1 193 55 
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